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Der Senat von Berlin 
GPG – Krisenstab KS R-L – 
Tel.: 9028 (928) 2160 
 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
 
V o r l a g e 
 
– zur Kenntnisnahme – 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin und § 3 Satz 1 des Berliner 

COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes über die  

Vierte Verordnung zur Änderung der Dritten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

 

 

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin und § 3 Satz 1 des 

Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes zur Kenntnis zu nehmen, dass 

der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat: 

 

Vierte Verordnung zur Änderung der  

Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 17. August 2021 

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 

und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-

zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 

V1) verordnet der Senat: 
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Artikel 1 

Änderung der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Die Dritte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 15. Juni 2021 

(GVBl. S. 634), die zuletzt durch Verordnung vom 20. Juli 2021 (GVBl. S. 886) geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 werden nach dem Wort „Bildung“ die Wörter „und 

in Hochschulen“ eingefügt. 

2. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe „24“ durch die Angabe „48“ 

ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Lebensjahr“ die Wörter „sowie für Schü-

lerinnen und Schüler, die Schulen gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 besuchen“ 

eingefügt. 

3. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Auf Veranstaltungen sind die Zuweisung fester Plätze und die Bestuh-

lung und Anordnung der Tische so vorzunehmen, dass zwischen Personen, 

die nicht zum engsten Angehörigenkreis gehören, ein Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten wird oder ein ausreichender Infektionsschutz durch 

andere Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrichtungen zur Verringerung der 

Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel gewährleistet werden 

kann. Der Mindestabstand nach Satz 1 kann unterschritten werden, sofern 

der Schutz vor Tröpfcheninfektionen und Aerosolen sichergestellt ist oder 

alle anwesenden Besucherinnen und Besucher negativ getestet sind. Für 

gastronomische Angebote gilt § 18 Absatz 1 entsprechend.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht eine Maskenpflicht. So-

fern der Mindestabstand nach Absatz 3 Satz 1 und 2 unterschritten wird und 

nicht alle anwesenden Besucherinnen und Besucher negativ getestet sind, 

besteht die Maskenpflicht auch am fest zugewiesenen Platz. Die Anwesen-

heit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist zu dokumentieren.“ 

c) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

„(8) An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen nur Personen 

teilnehmen, die negativ getestet sind. Gleiches gilt für Veranstaltungen im 

Freien mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden Personen.“ 

4. § 12 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 11 Absatz 8 findet keine Anwendung.“ 
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5. In § 14 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „mit mehr als 50 zeitgleich anwesenden 

Personen“ gestrichen. 

6. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege dürfen nur von Personen in 

Anspruch genommen werden, die negativ getestet sind.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für medizinisch notwendige Behandlungen, 

insbesondere Physio- und Ergotherapie, Logopädie, Podologie, Fußpflege 

und Behandlungen durch Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Anwesenheit von Kundinnen und Kunden, die Dienstleistungen im 

Sinne von Absatz 1 und 3 in Anspruch nehmen, ist zu dokumentieren.“ 

7. In § 19 Absatz 2 wird nach Satz 1 der folgende Satz eingefügt: 

„Beherbergt werden dürfen nur Personen, die am Tag der Anreise negativ getestet 

sind und darüber hinaus an jedem dritten Tag des Aufenthalts ein negatives Test-

ergebnis nachweisen.“ 

8. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zur Sicherstellung des Präsenzlehrbetriebs regeln die staatlichen, pri-

vaten und konfessionellen Hochschulen im Rahmen ihrer Schutz- und Hygi-

enekonzepte die Testung von Studierenden in Bezug auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2, soweit Studierende an den Hochschulen 

präsent sind, insbesondere für Teilnehmende an Lehrveranstaltungen, Pra-

xisformaten und Präsenzprüfungen. An Lehrveranstaltungen, Praxisforma-

ten und Prüfungen in Präsenzform dürfen nur Studierende teilnehmen, die 

mindestens zwei negative Testergebnisse an nicht aufeinanderfolgenden 

Tagen nachweisen, soweit sie an mehreren Tagen der Woche an Präsenz-

formaten oder Präsenzprüfungen teilnehmen; die Teilnahme an lediglich ei-

ner Präsenzveranstaltung in der Woche erfordert lediglich den Nachweis ei-

nes negativen Testergebnisses. In Lehrveranstaltungen und Praxisformaten 

in Präsenzform richtet sich die maximale Anzahl von teilnehmenden Studie-

renden nach den Hygienekonzepten der Hochschulen. Die Anwesenheit von 

Studierenden und Lehrenden bei Präsenzveranstaltungen ist zu dokumen-

tieren. 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Sofern der Mindestabstand in Lehrveranstaltungen nicht eingehalten wer-

den kann, besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske.“ 
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9. In § 27 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 

im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden sowie für“ gestrichen. 

10. In § 28 Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

die im Rahmen des Schulbesuchs regelmäßig getestet werden sowie“ gestrichen. 

11. In § 29 Absatz 4 werden die Wörter „den Absätzen“ durch das Wort „Absatz“ er-

setzt. 

12. In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „750“ durch die Angabe „100“ ersetzt. 

13. In § 35 Absatz 1 Satz 4 werden nach dem Wort „empfangen“ die Wörter „; Besu-

cherinnen und Besucher müssen negativ getestet sein“ eingefügt. 

14. § 36 wird wie folgt gefasst: 

„Besucherinnen und Besucher in Pflegeeinrichtungen müssen negativ getestet 

sein. Weitere Vorgaben für vollstationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, 

Pflegedienste und ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaften bestimmt die 

für Pflege zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach § 39.“ 

15. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen, die von Leistungser-

bringern mit Vereinbarungen nach § 123 des Neunten Buches Sozialgesetz-

buches betrieben werden, müssen negativ getestet sein.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

16. § 38 wird wie folgt gefasst: 

„§ 38 

Großveranstaltungen und Experimentierklausel 

(1) Die Zulassung von Veranstaltungen mit mehr als 2 000 zeitgleich anwesenden 

Personen findet durch die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung im Einver-

nehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung statt.  Die Zulas-

sung kann sich auch auf bestimmte Veranstaltungsformen sowie einzelne Veran-

staltungsorte beziehen.  

(2) Bei Veranstaltungen an Veranstaltungsorten, die zum Stichtag 13. März 2020 

eine Höchstkapazität aufweisen, darf die Zulassung nach Absatz 1 bei Veranstal-

tungen mit mehr als 2 000 zeitgleich anwesende Personen höchstens eine Auslas-

tung von 50 % dieser Höchstkapazität umfassen. In keinem Fall darf die Zulassung 

nach Absatz 1 mehr als 25 000 zeitgleich anwesende Personen umfassen. 

(3) Die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung kann über Absatz 1 hinaus im 

Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung in begründe-

ten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. 

Die Kriterien, die für die Zulassung eines Antrags nach Satz 1 mindestens erfüllt 
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sein müssen, kann die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung in einem be-

reichsspezifischen Hygienerahmenkonzept festlegen.“   

17. In § 42 Absatz 2 wird die Angabe „20. August 2021“ durch die Angabe „11. Sep-

tember 2021“ ersetzt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-

blatt für Berlin in Kraft.
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A. Begründung:  

a) Allgemeines: 
 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 stellt die gesamte Gesellschaft und das Gesundheits-

system weiterhin vor enorme Herausforderungen. Es besteht weltweit, deutschland- 

und berlinweit eine sehr dynamische und ernstzunehmende Gefährdungslage für die 

Bevölkerung. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung des Virus und die 

dadurch hervorgerufene Erkrankung COVID-19 am 11. März 2020 als Pandemie ein-

gestuft. Besonders ältere Menschen und solche mit vorbestehenden Grunderkrankun-

gen sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können an COVID-19 ster-

ben. Da derzeit keine spezifische Therapie und eine Impfung noch nicht für alle Teile 

der Bevölkerung zur Verfügung steht, müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergrif-

fen werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Ziel ist es, durch eine 

weitgehende Eindämmung der Virusausbreitung eine Verlangsamung des Infektions-

geschehens zu erreichen und damit die Belastung für das Gesundheitswesen insge-

samt zu reduzieren. Belastungsspitzen sollen vermieden und die bestmögliche medi-

zinische Versorgung für die gesamte Bevölkerung sichergestellt werden. 

Indem die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 verlangsamt wird, können die 

zu erwartenden neuen Erkrankungsfälle von COVID-19 verringert, über einen länge-

ren Zeitraum verteilt und dadurch Versorgungsengpässe in den Krankenhäusern und 

Versorgungseinrichtungen verhindert werden. Der aktuell zu beobachtende Rückgang 

der Anzahl an Neuinfektionen zeigt, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zu einer 

Reduktion des Infektionsverlaufs geführt haben. 

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Forschung ist davon 

auszugehen, dass der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung 

durch eine Infektion über Tröpfchen oder Aerosole erfolgt. Durch Husten und Niesen 

aber auch bereits durch Sprechen oder Singen von teils mild erkrankten oder auch 

asymptomatisch infizierten Personen kommt es zu Übertragungen von Mensch zu 

Mensch. Übertragungen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei 

Veranstaltungen und Ansammlungen von Menschen vor. Besonders bei Letzteren 

kann es zu einer Vielzahl von Übertragungen von SARS-CoV-2 (sog. „Supersprea-

ding“) kommen. 

Aufgrund von §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz sind die 

notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, soweit und solange es zur Verhinderung 

der Verbreitung des Coronavirus SARS CoV-2 erforderlich ist. Dies gilt auch bei Fest-

setzung von Maßnahmen durch Rechtsverordnung gemäß § 32 Infektionsschutzge-

setz. Die Schutzmaßnahmen müssen angemessen gestaltet sein. Dabei sind die un-

terschiedlichen Gewährleistungsgehalte und Verhältnismäßigkeitsanforderungen der 

verschiedenen betroffenen Grundrechte zu beachten, insbesondere, wenn diese in ih-

rem Kerngehalt berührt oder vorbehaltlos gewährleistet sind. Mit den Änderungen des 

Infektionsschutzgesetzes durch das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 
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einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020 (BGBl. I 

S. 2397) haben diese Anforderungen an Kontur gewonnen; bisher häufig eingesetzte 

Maßnahmen werden in nicht abschließender Form aufgelistet. Die rechtliche Grund-

lage für die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ist durch diese 

Gesetzesänderung gestärkt worden, indem differenzierende Anforderungen an be-

stimmte Maßnahmen durch den parlamentarischen Gesetzgeber ausgeformt worden 

sind. Auch sieht das Infektionsschutzgesetz nunmehr ausdrücklich in § 28a Absatz 5 

vor, dass Rechtsverordnungen, die Maßnahmen gemäß § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-

satz 1 Infektionsschutzgesetz vorsehen, mit einer allgemeinen Begründung zu verse-

hen und zeitlich zu befristen sind. 

Die Meldezahlen haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sich die Anstren-

gungen gelohnt haben und niedrigere Inzidenzen erreicht werden konnten. Dies führte 

zu einer spürbaren Entlastung des Gesundheitssystems und zu sinkenden Todeszah-

len. Auch verändern die zunehmende Menge an Impfstoff und die Verfügbarkeit von 

Schnell- und Selbsttests in sehr großen Mengen das Pandemiegeschehen. Das Ro-

bert Koch-Institut (RKI) schätzt aber die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölke-

rung in Deutschland insgesamt weiterhin als hoch ein. Es ist weiterhin mit einem An-

stieg der COVID-19-Fälle in Deutschland zu rechnen. 

Gleichzeitig steigt die Zahl der besorgniserregenden SARS-CoV-2-Virusvarianten (Va-

riants of Concern; VOC) in Deutschland. Laut RKI wurde die VOC B.1.617.2 (Delta) im 

Frühjahr zunächst nur in einem geringen Prozentsatz der Proben nachgewiesen, ihr 

Anteil hat in den vergangenen Wochen jedoch deutlich zugenommen. Die VOC Delta 

hat sich in Deutschland seit Ende Juni 2021 gegenüber den anderen Varianten, ins-

besondere auch gegenüber der bisher dominierenden VOC B.1.1.7 (Alpha), erstmals 

aufgetreten in Großbritannien, durchgesetzt. Besorgniserregend sind vorläufige Er-

gebnisse aus Großbritannien, die auf eine höhere Übertragbarkeit der VOC Delta im 

Vergleich zur VOC Alpha hindeuten. Des Weiteren könnten Infektionen mit der Delta-

Variante zu schwereren Krankheitsverläufen führen. 

Weiter gibt es erste Hinweise darauf, dass derzeitige Impfungen etwas besser vor ei-

ner Infektion mit der VOC Alpha als einer mit der VOC Delta schützen, aber auch bei 

Infektionen mit VOC Delta nach vollständiger Impfung ein hoher Schutz gegen Erkran-

kungen und schwere Verläufe besteht. 

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (Euro-

pean Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) hat das Risiko, das mit der 

weiteren Verbreitung der VOC Delta einhergeht, für die Allgemeinbevölkerung als 

„hoch“ bis „sehr hoch“ für einmal geimpfte oder nicht geimpfte Personen und für vul-

nerable Personen ohne vollen Impfschutz als „sehr hoch“ eingeschätzt. Es warnt vor 

einer mit einer verstärkten Ausbreitung einhergehenden Erhöhung der Hospitalisie-

rungs- und Sterberaten in allen Altersgruppen.  
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Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Übertragung und Ausbreitung von 

SARS-CoV-2 weiterhin so gering wie möglich zu halten und Ausbrüche zu verhindern, 

um Belastungsspitzen im Gesundheitswesen zu vermeiden. Ferner kann hierdurch 

mehr Zeit für die weitere Produktion und Verteilung von Impfstoffen, die Durchführung 

von Impfungen sowie die Entwicklung von antiviralen Medikamenten gewonnen wer-

den.  

Seit Beginn der Impfkampagne sind prioritär die Bevölkerungsgruppen geimpft wor-

den, die ein besonders hohes Risiko für schwere Verläufe einer COVID-19-Erkrankung 

haben. Dieser Effekt wirkt sich entlastend auf das Gesundheitswesen aus. Gleichzeitig 

sind durch die Virusvariante Alpha mehr Fälle jüngerer Patienten mit schweren Ver-

läufen auf die Intensivstationen aufgenommen worden, die zudem eine deutlich län-

gere durchschnittliche Verweildauer auf der Intensivstation aufweisen als hochbetagte 

Patienten. Hierdurch und durch das Auftreten der nunmehr dominierenden VOC Delta 

ist damit zu rechnen, dass die Belastung für die Intensivstationen, trotz Erfolgen bei 

der Impfung von besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen, insgesamt noch grö-

ßer wird. Insofern ist auch weiterhin damit zu rechnen, dass bei Neuinfektionszahlen 

oberhalb einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner 

eine Überlastung des Gesundheitswesens, zum Beispiel durch die erneute Verschie-

bung planbarer Behandlungen anderer Krankheitsbilder, eintreten kann. Dies könnte 

den Anteil der vermeidbaren Todesfälle weiter erhöhen. 

Außerdem ist die Eindämmung des Infektionsgeschehens durch Maßnahmen der 

Nachverfolgung von Kontaktpersonen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 viel-

fach endgültig nicht mehr möglich. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der zu 

Dominanz der leichter übertragbaren VOC Delta. Hierdurch vergrößert sich auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass durch eine infizierte Person nun potentiell mehr weitere Men-

schen infiziert werden als in vergleichbaren Situationen durch die bisher vorherr-

schende Virusvarianten und somit auch mehr Kontaktpersonen – als potentiell anste-

ckungsverdächtige Menschen – nachverfolgt werden müssten. 

Ein weiterer wichtiger Grund für die möglichst enge Begrenzung des Infektionsgesche-

hens besteht darin, während der in den kommenden Wochen weiterhin intensiv lau-

fenden Impfkampagne in Deutschland das Auftreten sogenannter escape-Virusvarian-

ten zu vermeiden. Trifft eine hohe Zahl neu geimpfter Personen mit noch unvollständi-

ger Immunität auf eine hohe Zahl von Infizierten, begünstigt das die Entstehung von 

Virusvarianten, gegen welche die Impfstoffe eine geringere Wirksamkeit aufweisen. 

Eine gänzlich ausbleibende Wirksamkeit der Impfstoffe ist zwar unwahrscheinlich, je-

doch erschwert schon eine geringere Wirksamkeit die Ausbildung einer Herdenimmu-

nität in der Bevölkerung und erfordert eine noch höhere Impfbereitschaft in der Ge-

samtbevölkerung. Die Impfstoffe können zwar grundsätzlich auf solche Virusvarianten 

angepasst werden; dies erfordert jedoch einen mehrmonatigen Vorlauf und dann even-

tuell eine Nachimpfung der Bevölkerung. Somit ist es erforderlich, die Infektionszahlen 
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niedrig zu halten, um die Wahrscheinlichkeit einer Verschärfung und Verlängerung der 

Epidemie durch Virusvarianten zu senken. 

Mit dem Anstieg der Durchimpfungsrate steht zu erwarten, dass perspektivisch die 

Neuinfektionszahlen weiter niedrig bleiben. Damit besteht mehr und mehr wieder die 

Möglichkeit, dieser sich verändernden Gefahrenlage zu begegnen und verhängte 

Maßnahmen zurückzunehmen. Dies muss behutsam und stufenwiese geschehen, um 

die erreichten und erreichbaren Erfolge bei der Pandemiebekämpfung nicht zu gefähr-

den. 

Mit Inkrafttreten des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Feb-

ruar 2021 (GVBl. S. 102) tritt neben die Verordnungsermächtigung aus § 32 Satz 1 

des Infektionsschutzgesetzes die Verordnungsermächtigung nach § 2 Satz 1 des Ber-

liner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes. Der Landesgesetzgeber hat von sei-

ner verordnungsersetzenden Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 80 Absatz 4 des 

Grundgesetzes nur in Teilen Gebrauch gemacht, indem er insbesondere strengere 

Fristenregelungen und eigene Regelungen zur Verhältnismäßigkeit zu treffender Maß-

nahmen formuliert hat. Auf diese besonderen Vorgaben bezieht sich die Verordnungs-

ermächtigung in § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes. 

Die Verordnungsermächtigung des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes stellt hin-

gegen in Verbindung mit §§ 28 und 28a des Infektionsschutzgesetzes detaillierte Gren-

zen für die danach von den Landesregierungen zu treffenden Maßnahmen zur Be-

kämpfung der SARS-CoV-2 Pandemie auf, auf die auch § 2 Satz 1 und § 1 Absatz 1 

des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes verweisen. Hinsichtlich die-

ser Vorgaben stützt sich der Senat auf § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 

1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes. 

Der Beschluss der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Län-

der vom 10. August 2021 richtet die Eindämmung der COVID-19-Pandemie in 

Deutschland ein Stück weit neu aus. Ins Zentrum der Bemühungen wird hier klar die 

sogenannte „3G-Regel“ gerückt. Soweit die „3G-Regel“ Anwendung findet, soll Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben nur für geimpfte, genesene oder getestete Perso-

nen möglich sein.  

b) Einzelbegründungen:  

Soweit einzelne Vorschriften durch Neufassung geändert werden, erfolgt eine Begrün-

dung lediglich insoweit als mit der Neufassung eine Änderung gegenüber der bisheri-

gen Fassung verbunden ist. Im Übrigen wird auf die Begründungen zu den bisherigen 

Fassungen verwiesen. 

1. Zu Artikel 1 

a) Zu Nummer 1 
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Mit dem Wintersemester 2021/22 sollen die Berliner Hochschulen grundsätzlich 

in den Präsenzlehrbetrieb zurückkehren. Die Änderung in § 1 gibt dafür eine 

Grundlage, in dem sie die Hochschulen zusätzlich zu Schulen und Kindertages-

stätten als Orte nennt, in denen die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 

Metern nicht immer und überall sicherzustellen ist. 

b) Zu Nummer 2 

Die Änderungen in § 6 dienen der Umsetzung des Beschlusses der Bundes-

kanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Hiernach soll für PCR-Tests generell eine „Gültigkeitsdauer“ von 48 Stunden 

gelten. Dies wird in § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 umgesetzt.  

Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Schulbesuchs getestet werden, 

sollen von der Testpflicht ausgenommen sein. Dies wird in § 6 Absatz 3 umge-

setzt. 

c) Zu Nummer 3 

Die Änderungen dienen der Umsetzung des Beschlusses der Bundeskanzlerin 

und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Hiernach sollen Tests u.a. zur Voraussetzung zur Teilnahme an Veranstaltun-

gen und Festen gemacht werden. 

Zunächst wird in § 11 Absatz 3 daher die Regelung gestrichen, dass bei Veran-

staltungen ab einer gewissen Teilnehmendenzahl feste Plätze zuzuweisen 

sind, es sei denn alle Teilnehmenden sind negativ getestet. Dieser Regelung 

bedarf es nicht mehr, da negative Testungen ohnehin zur Grundvoraussetzung 

der Teilnahme gemacht werden. Dass die Möglichkeit, feste Plätze zuzuweisen, 

bestehen bleibt, verdeutlicht die entsprechende Nennung in Absatz 5 Satz 1. 

Die Änderung in § 11 Absatz 5 greift die Konstellation auf, dass doch einmal 

nicht alle Anwesenden negativ getestet sind. In diesem Fall ist die Maske auch 

an einem fest zugewiesenen Platz aufzubehalten, wenn der Mindestabstand bei 

der Platzzuweisung unterschritten wird. 

Die Änderung in § 11 Absatz 8 bewirkt, entsprechend dem oben genannten. 

Beschluss, dass negative Testungen die Grundvoraussetzung für die Teil-

nahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind. Für Veranstaltun-

gen im Freien wird keine generelle Testpflicht eingeführt. Dennoch kann es aus 

epidemiologischen Gründen, angesichts stetig steigender Infektionszahlen 

nicht bei der sehr hoch gegriffenen Bagatellgrenze von 750 für Testungen blei-

ben. 
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d) Zu Nummer 4 

Die Änderung in § 12 steht im Kontext der Umsetzung des Beschlusses der 

Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 

10.08.2021. 

Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die Teilnahme an religiös-kultischen Ver-

anstaltungen nicht von einer negativen Testung abhängig gemacht wird. 

e) Zu Nummer 5 

Die Änderung in § 14 dient dem Gleichlauf von Versammlungen und Veranstal-

tungen in geschlossenen Räumen. Da das Infektionsrisiko bei beiden Gelegen-

heiten als ähnlich hoch einzuschätzen ist, wird auch für Versammlungen in ge-

schlossenen Räumen eine generelle Testpflicht statuiert. 

f) Zu Nummer 6 

Die Änderungen in § 17 dienen der Umsetzung des Beschlusses der Bundes-

kanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Hiernach sollen negative Tests die Grundvoraussetzung zur Inanspruchnahme 

körpernaher Dienstleistungen sein. Für medizinisch notwendige Behandlungen 

gilt diese Anforderung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit weiterhin nicht. 

Im Übrigen werden mit der Änderung redaktionelle Korrekturen vorgenommen. 

g) Zu Nummer 7  

Die Änderungen in § 19 dienen der Umsetzung des Beschlusses der Bundes-

kanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Hiernach soll für die Nutzung von Beherbergungsbetrieben verbindlich ein Test 

bei Anreise und sodann zwei Mal pro Woche während des Aufenthalts vorge-

schrieben werden. 

h) Zu Nummer 8 

Die Änderungen in § 26 sollen die rechtlichen Grundlagen der Rückkehr der 

Berliner Hochschulen in den Präsenzlehrbetrieb legen. Die bisherigen Regelun-

gen zu Online-Formaten und Ausnahmen hiervon werden daher gestrichen. Die 

Regelung zur Testung der Studierenden werden präzisiert.  

In den Lehrveranstaltungen wird die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sta-

tuiert, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 

kann. Anders als z.B. in Schulen, wo nur die Pflicht zum Tragen einer medizini-

schen Gesichtsmaske gilt, wird das Tragen einer FFP2-Maske im Bereich 
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Hochschule als weniger eingriffsintensiv und gleichzeitig zweckdienlicher ange-

sehen. Die Gefahr des falschen Gebrauchs der Masken ist bei erwachsenen 

Menschen geringer als bei Kindern. Weiterhin verbringen Studierende in der 

Regel den ganzen Tag nicht im selben Unterrichtsraum, sondern wechseln die 

Räume regelmäßig. Hierbei kann die FFP2-Maske jeweils abgenommen wer-

den. 

i) Zu Nummer 9 

Die Streichung in § 27 erfolgt, weil die entsprechende Regelung nun allgemein 

in § 6 Absatz 3 festgeschrieben ist (siehe Begründung zu Änderung Nummer 2). 

j) Zu Nummer 10 

Die Streichung in § 28 erfolgt, weil die entsprechende Regelung nun allgemein 

in § 6 Absatz 3 festgeschrieben ist (siehe Begründung zu Änderung Num-

mer 2). 

k) Zu Nummer 11 

Mit der Änderung wird eine redaktionelle Korrektur vorgenommen. 

l) Zu Nummer 12 

Die Änderung in§ 33 dient der Umsetzung des Beschlusses der Bundeskanz-

lerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021.  

Es handelt sich außerdem um eine Folgeänderung zu Änderung in § 11 Absatz 

8, die insoweit dem Gleichlauf von Sportveranstaltungen und sonstigen Veran-

staltungen dient. 

m) Zu Nummer 13 

Die Änderung in § 35 dient der Umsetzung des Beschlusses der Bundeskanz-

lerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Hiernach sollen negative Tests zur Grundvoraussetzung des Besuchs von 

Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe ge-

macht werden.  

Für Krankenhäuser wird dies in § 35 umgesetzt. 

n) Zu Nummer 14 

Die Änderung in § 36 dient der Umsetzung des Beschlusses der Bundeskanz-

lerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Hiernach sollen negative Tests zur Grundvoraussetzung des Besuchs von 
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Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe ge-

macht werden.  

 

Für Pflegeeinrichtungen wird dies in § 36 umgesetzt. 

 

o) Zu Nummer 15 

Die Änderungen in § 37 dienen der Umsetzung des Beschlusses der Bundes-

kanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Hiernach sollen negative Tests zur Grundvoraussetzung des Besuchs von 

Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe ge-

macht werden.  

 

Für Einrichtungen, die von Leistungserbringern mit Vereinbarungen nach § 123 

des Neunten Buches Sozialgesetzbuches (Rehabilitation und Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen) betrieben werden, wird dies in § 37 umgesetzt. 

 

p) Zu Nummer 16 

Die Änderungen in § 38 dienen der Umsetzung des Beschlusses der Bundes-

kanzlerin und der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 10.08.2021. 

Der Beschluss vom 10.08.2021 entwickelt die Inhalte des Beschlusses der Che-

finnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien vom 06.07.2021 zu Groß-

veranstaltungen weiter. Auf den Beschluss der Chefinnen und Chefs der Staats- 

und Senatskanzleien wird daher in § 38 Absatz 1 nicht mehr ausdrücklich Bezug 

genommen. 

In § 38 Absatz 1 wird außerdem die Möglichkeit der Einzelgenehmigung von 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1.000 zeitgleich An-

wesenden gestrichen. Dies hat den Hintergrund, dass die Zulässigkeit von Ver-

anstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 1.000 aber höchstens 

2.000 zeitgleich Anwesenden bereits umfänglich in § 11 Absatz 4 geregelt ist. 

Die durch den Beschluss vom 10.08.2021 aufgestellte Regel, dass eine Zulas-

sung von mehr als 5.000 Zuschauenden zu Sportgroßveranstaltungen nur bis 

zu einer Auslastung von 50 Prozent des jeweiligen Veranstaltungsortes, in je-

dem Fall aber höchstens bis zu einer Zahl von 25.000 erfolgen soll, wird in § 38 

Absatz 2 im Sinne von Praktikabilität einerseits und Gleichlauf mit anderen, ver-

gleichbaren Veranstaltungen andererseits, auf alle Veranstaltungen mit mehr 

als 2.000 zeitgleich Anwesenden erstreckt. 

q) Zu Nummer 17 

Die Laufzeit der Verordnung wird bis zum 11. September 2021 verlängert. 
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2. Zu Artikel 2 

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten der Verordnung. 
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Berlin, den 17.08.2021  
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
 
Michael Müller               Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister  Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung 
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Anlage zur Vorlage an  
das Abgeordnetenhaus 

 
 
I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 
  

  

Alte Fassung Neue Fassung 

 

Dritte SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 15. Juni 2021 

in der Fassung der 

Dritten Verordnung zur Änderung der 

Dritten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 20. Juli 2021 

 

Dritte SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 15. Juni 2021 

in der Fassung der 

Vierten Verordnung zur Änderung der 

Dritten SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung 

Vom 17. August 2021 

 

§ 1 

Grundlegende Hygienemaßnahmen 

in der Pandemie 

 

(1) Jede Person ist angehalten, die allge-

mein empfohlenen Basismaßnahmen 

zur Infektionsvorbeugung, also den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen, geeignete Händehygiene, 

Husten- und Niesetikette sowie ausrei-

chende Lüftung beim Aufenthalt in ge-

schlossenen Räumen einzuhalten. Per-

sonen, die Symptome einer Erkrankung 

mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 

aktuellen Kriterien des Robert Koch-Insti-

tuts (RKI) aufweisen sind angehalten, für 

die Dauer der Symptome ihre sozialen 

Kontakte auf Menschen des eigenen 

Haushalts zu begrenzen und diese 

Symptome ärztlich abklären zu lassen. 

 

(2) Es besteht im öffentlichen Raum die 

allgemeine Pflicht zur Einhaltung des in 

§ 1 

Grundlegende Hygienemaßnahmen 

in der Pandemie 

 

(1) Jede Person ist angehalten, die allge-

mein empfohlenen Basismaßnahmen 

zur Infektionsvorbeugung, also den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Personen, geeignete Händehygiene, 

Husten- und Niesetikette sowie ausrei-

chende Lüftung beim Aufenthalt in ge-

schlossenen Räumen einzuhalten. Per-

sonen, die Symptome einer Erkrankung 

mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 

aktuellen Kriterien des Robert Koch-Insti-

tuts (RKI) aufweisen sind angehalten, für 

die Dauer der Symptome ihre sozialen 

Kontakte auf Menschen des eigenen 

Haushalts zu begrenzen und diese 

Symptome ärztlich abklären zu lassen. 

 

(2) Es besteht im öffentlichen Raum die 

allgemeine Pflicht zur Einhaltung des in 
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Absatz 1 genannten Mindestabstands 

von 1,5 Metern. Dies gilt nicht, sofern 

eine körperliche Nähe unter 1,5 Metern 

nach den Umständen nicht zu vermeiden 

ist, insbesondere  

1. gegenüber dem engsten Angehö-

rigenkreis, 

2. bei der Erbringung von Tätigkei-

ten im Rahmen der Gesundheits-

versorgung und Pflege einschließ-

lich der Versorgung mit Heil-, 

Hilfs- und Pflegehilfsmitteln, 

3. im Umgang mit Schwerstkranken 

und Sterbenden,  

4. in der Kindertagesförderung im 

Sinne des § 22 des Achten Bu-

ches Sozialgesetzbuch – Kinder 

und Jugendhilfe – in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 11. 

September 2012 (BGBl. I S. 

2022), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 3. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1444) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, in Schulen einschließ-

lich der Einrichtungen des Zwei-

ten Bildungsweges im Sinne des 

Schulgesetzes vom 26. Januar 

2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 35 des Gesetzes 

vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 

807) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung sowie 

in der beruflichen Bildung,  

5. bei der Erbringung körpernaher 

Dienstleistungen,  

6. wegen der baulich bedingten 

Enge notwendigerweise von meh-

reren Personen zeitgleich zu nut-

zender Räumlichkeiten, zum Bei-

spiel in öffentlichen Verkehrsmit-

teln oder Kraftfahrzeugen oder  

7. wenn ein bereichsspezifisches 

Hygienerahmenkonzept nach § 5 

Absatz 1 genannten Mindestabstands 

von 1,5 Metern. Dies gilt nicht, sofern 

eine körperliche Nähe unter 1,5 Metern 

nach den Umständen nicht zu vermeiden 

ist, insbesondere  

1. gegenüber dem engsten Angehö-

rigenkreis, 

2. bei der Erbringung von Tätigkei-

ten im Rahmen der Gesundheits-

versorgung und Pflege einschließ-

lich der Versorgung mit Heil-, 

Hilfs- und Pflegehilfsmitteln, 

3. im Umgang mit Schwerstkranken 

und Sterbenden,  

4. in der Kindertagesförderung im 

Sinne des § 22 des Achten Bu-

ches Sozialgesetzbuch – Kinder 

und Jugendhilfe – in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 11. 

September 2012 (BGBl. I S. 

2022), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 3. Juni 2021 

(BGBl. I S. 1444) geändert wor-

den ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, in Schulen einschließ-

lich der Einrichtungen des Zwei-

ten Bildungsweges im Sinne des 

Schulgesetzes vom 26. Januar 

2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 35 des Gesetzes 

vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 

807) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung sowie 

in der beruflichen Bildung und in 

Hochschulen,  

5. bei der Erbringung körpernaher 

Dienstleistungen,  

6. wegen der baulich bedingten 

Enge notwendigerweise von meh-

reren Personen zeitgleich zu nut-

zender Räumlichkeiten, zum Bei-

spiel in öffentlichen Verkehrsmit-

teln oder Kraftfahrzeugen oder  
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Absatz 2 oder eine aufgrund von § 

39 erlassene Rechtsverordnung 

ausnahmsweise eine Unterschrei-

tung des Mindestabstandes von 

1,5 Metern vorsieht und andere 

Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Infektionsschutzes vorhan-

den sind. 

Der öffentliche Raum im Sinne dieser 

Verordnung umfasst alle Orte außerhalb 

des privaten Wohnraums und des dazu-

gehörigen befriedeten Besitztums. 

 

(3) Engster Angehörigenkreis im Sinne 

dieser Verordnung sind Ehe- oder Le-

benspartnerinnen und -partner, Angehö-

rige des eigenen Haushalts und Perso-

nen, für die ein Sorge- oder Umgangs-

recht besteht. 

 

(4) Zum besonderen Schutz von Perso-

nen mit einem erhöhten Risiko für einen 

schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

sollte im Kontakt mit diesen auf ausrei-

chende Reinigung von Oberflächen und 

Sanitärbereichen, das Einhalten des 

Mindestabstands sowie das ständige 

Tragen einer medizinischen Gesichts-

maske geachtet werden. Jede Person ist 

zudem angehalten, vorher einen Point-

of-Care (PoC)-Antigen-Schnelltest, ein-

schließlich eines solchen zur Selbstan-

wendung, durchzuführen, um das Risiko 

einer Ansteckung Dritter durch eine nicht 

erkannten eigene Infektion ohne Symp-

tome zusätzlich zu verringern. 

 

7. wenn ein bereichsspezifisches 

Hygienerahmenkonzept nach § 5 

Absatz 2 oder eine aufgrund von § 

39 erlassene Rechtsverordnung 

ausnahmsweise eine Unterschrei-

tung des Mindestabstandes von 

1,5 Metern vorsieht und andere 

Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Infektionsschutzes vorhan-

den sind. 

Der öffentliche Raum im Sinne dieser 

Verordnung umfasst alle Orte außerhalb 

des privaten Wohnraums und des dazu-

gehörigen befriedeten Besitztums. 

 

(3) Engster Angehörigenkreis im Sinne 

dieser Verordnung sind Ehe- oder Le-

benspartnerinnen und -partner, Angehö-

rige des eigenen Haushalts und Perso-

nen, für die ein Sorge- oder Umgangs-

recht besteht. 

 

(4) Zum besonderen Schutz von Perso-

nen mit einem erhöhten Risiko für einen 

schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

sollte im Kontakt mit diesen auf ausrei-

chende Reinigung von Oberflächen und 

Sanitärbereichen, das Einhalten des 

Mindestabstands sowie das ständige 

Tragen einer medizinischen Gesichts-

maske geachtet werden. Jede Person ist 

zudem angehalten, vorher einen Point-

of-Care (PoC)-Antigen-Schnelltest, ein-

schließlich eines solchen zur Selbstan-

wendung, durchzuführen, um das Risiko 

einer Ansteckung Dritter durch eine nicht 

erkannten eigene Infektion ohne Symp-

tome zusätzlich zu verringern. 

§ 6 

Nachweiserfordernisse eines negati-

ven Tests 

 

§ 6 

Nachweiserfordernisse eines negati-

ven Tests 
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(1) Soweit nach dieser Verordnung vor-

geschrieben ist, dass Personen negativ 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 getestet sein oder ein ne-

gatives Testergebnis einer mittels eines 

anerkannten Tests durchgeführten Tes-

tung auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 vorlegen müssen, ist 

diese Voraussetzung dadurch zu erfül-

len, dass die Person 

 

1. vor Ort einen Point-of-Care 

(PoC)-Antigen-Test auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 durchführen lässt und dieser 

ein negatives Testergebnis zeigt 

(„Teststelle vor Ort“), 

2. unter der Aufsicht der oder des 

jeweils Verantwortlichen oder von 

ihr oder ihm beauftragten Personen 

einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-

Test auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 zur 

Selbstanwendung vornimmt und 

dieser nach korrekter Durchführung 

ein negatives Testergebnis zeigt 

(„erweiterte Einlasskontrolle“), 

3. der oder dem jeweils Verantwort-

lichen oder von ihr oder ihm beauf-

tragten Personen eine schriftliche 

oder elektronische Bescheinigung 

gemäß Absatz 2 über ein negatives 

Testergebnis eines innerhalb der 

letzten 24 Stunden durchgeführten 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests 

oder Selbsttests auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

vorlegt, oder 

4. der oder dem jeweils Verantwort-

lichen oder von ihr oder ihm beauf-

tragten Personen eine schriftliche 

oder elektronische Bescheinigung 

gemäß Absatz 2 über ein negatives 

Testergebnis eines aktuellen PCR-

(1) Soweit nach dieser Verordnung vor-

geschrieben ist, dass Personen negativ 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 getestet sein oder ein ne-

gatives Testergebnis einer mittels eines 

anerkannten Tests durchgeführten Tes-

tung auf eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 vorlegen müssen, ist 

diese Voraussetzung dadurch zu erfül-

len, dass die Person 

 

1. vor Ort einen Point-of-Care 

(PoC)-Antigen-Test auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 durchführen lässt und dieser 

ein negatives Testergebnis zeigt 

(„Teststelle vor Ort“), 

2. unter der Aufsicht der oder des 

jeweils Verantwortlichen oder von 

ihr oder ihm beauftragten Personen 

einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-

Test auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 zur 

Selbstanwendung vornimmt und 

dieser nach korrekter Durchführung 

ein negatives Testergebnis zeigt 

(„erweiterte Einlasskontrolle“), 

3. der oder dem jeweils Verantwort-

lichen oder von ihr oder ihm beauf-

tragten Personen eine schriftliche 

oder elektronische Bescheinigung 

gemäß Absatz 2 über ein negatives 

Testergebnis eines innerhalb der 

letzten 24 Stunden durchgeführten 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests 

oder Selbsttests auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

vorlegt, oder 

4. der oder dem jeweils Verantwort-

lichen oder von ihr oder ihm beauf-

tragten Personen eine schriftliche 

oder elektronische Bescheinigung 

gemäß Absatz 2 über ein negatives 

Testergebnis eines aktuellen PCR-
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Tests auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2, das 

nicht älter als 24 Stunden ist, vor-

legt. 

 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 be-

steht ein Anspruch gegen die oder den 

jeweils Verantwortlichen oder die von ihr 

oder ihm beauftragten Personen, eine 

Bescheinigung über das Testergebnis 

auszustellen. Die Bescheinigung ist den 

zuständigen Behörden zum Zwecke der 

Kontrolle von nach dieser Verordnung 

bestehender Testpflichten auf Verlangen 

vorzuzeigen. Von Satz 1 abweichende 

Vorgaben zur Testung an Schulen nach 

der Schul-Hygiene-Covid-19-Verord-

nung vom 24. November 2020 (GVBl. S. 

894), die zuletzt durch Verordnung vom 

7. Juni 2021 (GVBl. S. 606) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung bleiben unberührt. 

(2) Die Bescheinigung über ein negatives 

Testergebnis eines aktuellen Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich 

solcher zur Selbstanwendung, oder 

PCR-Tests auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 muss mindes-

tens das Datum und die Uhrzeit der 

Durchführung des Tests, den Namen des 

Tests und dessen Hersteller, den Namen 

der getesteten Person und die Stelle er-

kennen lassen, welche den Test durch-

geführt oder, im Falle des Absatzes 1 

Satz 1 Nummer 2, beaufsichtigt hat. Die 

Bescheinigung soll im Übrigen dem von 

der für Gesundheit zuständigen Senats-

verwaltung zur Verfügung gestellten 

Muster entsprechen. Sollte die Beschei-

nigung in einem von der für Gesundheit 

zuständigen Senatsverwaltung aner-

kannten elektronischen Format ausge-

stellt worden sein, so ist diese von der 

Tests auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2, das 

nicht älter als 48 Stunden ist, vor-

legt. 

 

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 be-

steht ein Anspruch gegen die oder den 

jeweils Verantwortlichen oder die von ihr 

oder ihm beauftragten Personen, eine 

Bescheinigung über das Testergebnis 

auszustellen. Die Bescheinigung ist den 

zuständigen Behörden zum Zwecke der 

Kontrolle von nach dieser Verordnung 

bestehender Testpflichten auf Verlangen 

vorzuzeigen. Von Satz 1 abweichende 

Vorgaben zur Testung an Schulen nach 

der Schul-Hygiene-Covid-19-Verord-

nung vom 24. November 2020 (GVBl. S. 

894), die zuletzt durch Verordnung vom 

7. Juni 2021 (GVBl. S. 606) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung bleiben unberührt. 

(2) Die Bescheinigung über ein negatives 

Testergebnis eines aktuellen Point-of-

Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich 

solcher zur Selbstanwendung, oder 

PCR-Tests auf eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 muss mindes-

tens das Datum und die Uhrzeit der 

Durchführung des Tests, den Namen des 

Tests und dessen Hersteller, den Namen 

der getesteten Person und die Stelle er-

kennen lassen, welche den Test durch-

geführt oder, im Falle des Absatzes 1 

Satz 1 Nummer 2, beaufsichtigt hat. Die 

Bescheinigung soll im Übrigen dem von 

der für Gesundheit zuständigen Senats-

verwaltung zur Verfügung gestellten 

Muster entsprechen. Sollte die Beschei-

nigung in einem von der für Gesundheit 

zuständigen Senatsverwaltung aner-

kannten elektronischen Format ausge-

stellt worden sein, so ist diese von der 
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Pflicht zur Nennung des Testnamens 

und -herstellers, sowie der Nennung der 

Teststelle oder -person ausgenommen. 

Die Bescheinigung im Sinne von Absatz 

1 Satz 1 Nummer 3 in Bezug auf einen 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung so-

wie die Beaufsichtigung der Testung darf 

nur von einer durch die jeweiligen Ver-

antwortlichen hierzu beauftragten Per-

son im Rahmen der Beauftragung vorge-

nommen werden. 

(3) Soweit nach dieser Verordnung vor-

geschrieben ist, dass Personen negativ 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 getestet sein müssen, gilt 

dies nicht für Kinder bis zum vollendeten 

6. Lebensjahr. 

Pflicht zur Nennung des Testnamens 

und -herstellers, sowie der Nennung der 

Teststelle oder -person ausgenommen. 

Die Bescheinigung im Sinne von Absatz 

1 Satz 1 Nummer 3 in Bezug auf einen 

Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung so-

wie die Beaufsichtigung der Testung darf 

nur von einer durch die jeweiligen Ver-

antwortlichen hierzu beauftragten Per-

son im Rahmen der Beauftragung vorge-

nommen werden. 

(3) Soweit nach dieser Verordnung vor-

geschrieben ist, dass Personen negativ 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 getestet sein müssen, gilt 

dies nicht für Kinder bis zum vollendeten 

6. Lebensjahr sowie für Schülerinnen 

und Schüler, die Schulen gemäß § 1 Ab-

satz 2 Nummer 4 besuchen. 

§ 11 

Veranstaltungen 

 

(1) Eine Veranstaltung im Sinne dieser 

Verordnung ist ein zeitlich begrenztes 

und geplantes Ereignis mit einer definier-

ten Zielsetzung oder Absicht, einer Pro-

grammfolge mit thematischer, inhaltli-

cher Bindung oder Zweckbestimmung in 

der abgegrenzten Verantwortung einer 

Veranstalterin oder eines Veranstalters, 

einer Person, Organisation oder Institu-

tion, an dem eine Gruppe von Menschen 

teilnimmt. Versammlungen im Sinne von 

Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 

26 der Verfassung von Berlin stellen 

keine Veranstaltung dar. Für die in dieser 

Verordnung besonders geregelten Ver-

anstaltungen und Veranstaltungsformen 

gelten ausschließlich die dort jeweils ge-

nannten Vorgaben, soweit nichts ande-

res bestimmt ist. 

§ 11 

Veranstaltungen 

 

(1) Eine Veranstaltung im Sinne dieser 

Verordnung ist ein zeitlich begrenztes 

und geplantes Ereignis mit einer definier-

ten Zielsetzung oder Absicht, einer Pro-

grammfolge mit thematischer, inhaltli-

cher Bindung oder Zweckbestimmung in 

der abgegrenzten Verantwortung einer 

Veranstalterin oder eines Veranstalters, 

einer Person, Organisation oder Institu-

tion, an dem eine Gruppe von Menschen 

teilnimmt. Versammlungen im Sinne von 

Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 

26 der Verfassung von Berlin stellen 

keine Veranstaltung dar. Für die in dieser 

Verordnung besonders geregelten Ver-

anstaltungen und Veranstaltungsformen 

gelten ausschließlich die dort jeweils ge-

nannten Vorgaben, soweit nichts ande-

res bestimmt ist. 
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(2) Veranstaltungen im Freien mit mehr 

als 2 000 zeitgleich Anwesenden sind 

verboten. Veranstaltungen in geschlos-

senen Räumen mit mehr als 1 000 zeit-

gleich Anwesenden sind verboten. 

 

(3) Auf Veranstaltungen sind die Bestuh-

lung und Anordnung der Tische so vor-

zunehmen, dass zwischen Personen, die 

nicht zum engsten Angehörigenkreis ge-

hören, ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern eingehalten wird oder ein ausrei-

chender Infektionsschutz durch andere 

Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrich-

tungen zur Verringerung der Ausbreitung 

übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel 

gewährleistet werden kann. Bei Veran-

staltungen mit mehr als 20 zeitgleich An-

wesenden ist anwesenden Besucherin-

nen und Besuchern ein fester Platz zuzu-

weisen, sofern nicht alle Anwesenden 

negativ getestet sind. Der Mindestab-

stand nach Satz 1 kann unterschritten 

werden, sofern der Schutz vor Tröpf-

cheninfektionen und Aerosolen sicherge-

stellt ist oder alle anwesenden Besuche-

rinnen und Besucher negativ getestet 

sind. Für gastronomische Angebote gilt § 

18 Absatz 1 entsprechend. 

 

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kön-

nen Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen mit mehr als den dort genann-

ten zeitgleich anwesenden Personen, 

höchstens jedoch mit bis zu 2 000 zeit-

gleich anwesenden Personen, durchge-

führt werden, sofern die Vorgaben des 

Hygienerahmenkonzeptes der für Kultur, 

der für Wirtschaft oder der für Sport zu-

ständigen Senatsverwaltung, das min-

destens Vorgaben zur maschinellen Be-

lüftung enthalten muss, eingehalten wer-

den. 

 

(2) Veranstaltungen im Freien mit mehr 

als 2 000 zeitgleich Anwesenden sind 

verboten. Veranstaltungen in geschlos-

senen Räumen mit mehr als 1 000 zeit-

gleich Anwesenden sind verboten. 

 

(3) Auf Veranstaltungen sind die Zuwei-

sung fester Plätze und die Bestuhlung 

und Anordnung der Tische so vorzuneh-

men, dass zwischen Personen, die nicht 

zum engsten Angehörigenkreis gehören, 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern ein-

gehalten wird oder ein ausreichender In-

fektionsschutz durch andere Schutzmaß-

nahmen oder Schutzvorrichtungen zur 

Verringerung der Ausbreitung übertra-

gungsfähiger Tröpfchenpartikel gewähr-

leistet werden kann. Der Mindestabstand 

nach Satz 1 kann unterschritten werden, 

sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-

nen und Aerosolen sichergestellt ist oder 

alle anwesenden Besucherinnen und Be-

sucher negativ getestet sind. Für gastro-

nomische Angebote gilt § 18 Absatz 1 

entsprechend. 

 

(4) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kön-

nen Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen mit mehr als den dort genann-

ten zeitgleich anwesenden Personen, 

höchstens jedoch mit bis zu 2 000 zeit-

gleich anwesenden Personen, durchge-

führt werden, sofern die Vorgaben des 

Hygienerahmenkonzeptes der für Kultur, 

der für Wirtschaft oder der für Sport zu-

ständigen Senatsverwaltung, das min-

destens Vorgaben zur maschinellen Be-

lüftung enthalten muss, eingehalten wer-

den. 

 

(5) Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

besteht eine Maskenpflicht. Sofern der 

Mindestabstand nach Absatz 3 Satz 1 
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(5) Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

besteht eine Maskenpflicht. Die Anwe-

senheit der Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer ist zu dokumentieren. 

 

(6) Bestattungen und Trauerfeiern auf 

Friedhöfen oder bei Bestattungsunter-

nehmen unterliegen nicht den Personen-

obergrenzen nach Absatz 2. Hiervon 

nicht erfasste Beerdigungen und Feier-

lichkeiten anlässlich einer Beerdigung 

sowie private Veranstaltungen und Ver-

anstaltungen im Familien-, Bekannten- 

oder Freundeskreis, insbesondere Hoch-

zeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Ab-

schlussfeiern oder Feierlichkeiten an-

lässlich religiöser Feste sind abweichend 

von Absatz 2 im Freien mit bis zu 100 

zeitgleich anwesenden Personen und in 

geschlossenen Räumen mit bis zu 50 

zeitgleich anwesenden Personen zuläs-

sig. Die für die Durchführung der jeweili-

gen Feier erforderlichen Personen sowie 

der Personenkreis nach § 8 Absatz 1 und 

Kinder unter 14 Jahren bleiben bei der 

Bemessung der Personenobergrenze 

des Satzes 2 unberücksichtigt. Absatz 5 

findet nur bei mehr als 20 zeitgleich An-

wesenden Anwendung. Dieser Absatz 

findet keine Anwendung, wenn die jewei-

lige Veranstaltung gewerblich durchge-

führt wird. 

 

(7) In geschlossenen Räumen darf ge-

meinsam nur gesungen werden, wenn 

die in einem Hygienerahmenkonzept 

nach § 5 Absatz 2 oder einer auf Grund 

von § 39 erlassenen Rechtsverordnung 

der für Kultur zuständigen Senatsverwal-

tung festgelegten Hygiene- und Infekti-

onsschutzstandards eingehalten wer-

den. Satz 1 gilt nicht für das Singen im 

engsten Angehörigenkreis. 

und 2 unterschritten wird und nicht alle 

anwesenden Besucherinnen und Besu-

cher negativ getestet sind, besteht die 

Maskenpflicht auch am fest zugewiese-

nen Platz. Die Anwesenheit der Teilneh-

merinnen und Teilnehmer ist zu doku-

mentieren. 

 

(6) Bestattungen und Trauerfeiern auf 

Friedhöfen oder bei Bestattungsunter-

nehmen unterliegen nicht den Personen-

obergrenzen nach Absatz 2. Hiervon 

nicht erfasste Beerdigungen und Feier-

lichkeiten anlässlich einer Beerdigung 

sowie private Veranstaltungen und Ver-

anstaltungen im Familien-, Bekannten- 

oder Freundeskreis, insbesondere Hoch-

zeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Ab-

schlussfeiern oder Feierlichkeiten an-

lässlich religiöser Feste sind abweichend 

von Absatz 2 im Freien mit bis zu 100 

zeitgleich anwesenden Personen und in 

geschlossenen Räumen mit bis zu 50 

zeitgleich anwesenden Personen zuläs-

sig. Die für die Durchführung der jeweili-

gen Feier erforderlichen Personen sowie 

der Personenkreis nach § 8 Absatz 1 und 

Kinder unter 14 Jahren bleiben bei der 

Bemessung der Personenobergrenze 

des Satzes 2 unberücksichtigt. Absatz 5 

findet nur bei mehr als 20 zeitgleich An-

wesenden Anwendung. Dieser Absatz 

findet keine Anwendung, wenn die jewei-

lige Veranstaltung gewerblich durchge-

führt wird. 

 

(7) In geschlossenen Räumen darf ge-

meinsam nur gesungen werden, wenn 

die in einem Hygienerahmenkonzept 

nach § 5 Absatz 2 oder einer auf Grund 

von § 39 erlassenen Rechtsverordnung 

der für Kultur zuständigen Senatsverwal-

tung festgelegten Hygiene- und Infekti-
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(8) An Veranstaltungen im Freien mit 

mehr als 750 zeitgleich anwesenden 

Personen dürfen nur Personen teilneh-

men, die negativ getestet sind. An Veran-

staltungen in geschlossenen Räumen 

mit mehr als 50 zeitgleich anwesenden 

Personen dürfen nur Personen teilneh-

men, die negativ getestet sind.  

onsschutzstandards eingehalten wer-

den. Satz 1 gilt nicht für das Singen im 

engsten Angehörigenkreis. 

 

(8) An Veranstaltungen in geschlosse-

nen Räumen dürfen nur Personen teil-

nehmen, die negativ getestet sind. Glei-

ches gilt für Veranstaltungen im Freien 

mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden 

Personen. 

§ 12 

Besondere Veranstaltungen 

 

(1) Religions- und Weltanschauungsge-

meinschaften müssen für die Durchfüh-

rung von religiös-kultischen Veranstal-

tungen im Sinne des Artikel 4 des Grund-

gesetzes und Artikel 29 Absatz 1 der Ver-

fassung von Berlin ein Schutz- und Hygi-

enekonzept etabliert haben, welches 

dem aktuellen Hygienerahmenkonzept 

der für Kultur zuständigen Senatsverwal-

tung entspricht oder über dessen Bestim-

mungen hinausgeht. Für Teilnehmende 

an religiös-kultischen Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen besteht eine 

Maskenpflicht, es sei denn, die Teilneh-

menden halten sich an einem festen 

Platz auf.  

 

(2) Für Veranstaltungen, einschließlich 

Sitzungen, des Europäischen Parla-

ments, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Deutschen Bundestages, 

seiner Fraktionen und Ausschüsse, des 

Bundesrates und seiner Ausschüsse, 

des Abgeordnetenhauses, seiner Frakti-

onen und Ausschüsse, des Europäi-

schen Rates, des Rates der Europäi-

schen Union, der Europäischen Kommis-

sion, der Bundesregierung, des Senats 

von Berlin, des Rats der Bürgermeister 

und seiner Ausschüsse, des Verfas-

§ 12 

Besondere Veranstaltungen 

 

(1) Religions- und Weltanschauungsge-

meinschaften müssen für die Durchfüh-

rung von religiös-kultischen Veranstal-

tungen im Sinne des Artikel 4 des Grund-

gesetzes und Artikel 29 Absatz 1 der Ver-

fassung von Berlin ein Schutz- und Hygi-

enekonzept etabliert haben, welches 

dem aktuellen Hygienerahmenkonzept 

der für Kultur zuständigen Senatsverwal-

tung entspricht oder über dessen Bestim-

mungen hinausgeht. Für Teilnehmende 

an religiös-kultischen Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen besteht eine 

Maskenpflicht, es sei denn, die Teilneh-

menden halten sich an einem festen 

Platz auf. § 11 Absatz 8 findet keine An-

wendung. 

 

(2) Für Veranstaltungen, einschließlich 

Sitzungen, des Europäischen Parla-

ments, seiner Fraktionen und Aus-

schüsse, des Deutschen Bundestages, 

seiner Fraktionen und Ausschüsse, des 

Bundesrates und seiner Ausschüsse, 

des Abgeordnetenhauses, seiner Frakti-

onen und Ausschüsse, des Europäi-

schen Rates, des Rates der Europäi-

schen Union, der Europäischen Kommis-

sion, der Bundesregierung, des Senats 

von Berlin, des Rats der Bürgermeister 
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sungsgerichtshofes von Berlin, der Be-

zirksverordnetenversammlungen, ihrer 

Fraktionen und Ausschüsse sowie der 

Auslandsvertretungen, der Organe der 

Rechtspflege, der Organe, Gremien und 

Behörden der Europäischen Union, der 

internationalen Organisationen, des Bun-

des und der Länder und anderer Stellen 

und Einrichtungen, die öffentlich-rechtli-

che Aufgaben wahrnehmen, regeln die 

jeweiligen Institutionen die Schutz- und 

Hygienemaßnahmen in eigener Verant-

wortung.  

und seiner Ausschüsse, des Verfas-

sungsgerichtshofes von Berlin, der Be-

zirksverordnetenversammlungen, ihrer 

Fraktionen und Ausschüsse sowie der 

Auslandsvertretungen, der Organe der 

Rechtspflege, der Organe, Gremien und 

Behörden der Europäischen Union, der 

internationalen Organisationen, des Bun-

des und der Länder und anderer Stellen 

und Einrichtungen, die öffentlich-rechtli-

che Aufgaben wahrnehmen, regeln die 

jeweiligen Institutionen die Schutz- und 

Hygienemaßnahmen in eigener Verant-

wortung. 

§ 14 

Versammlungen 

 

(1) Bei der Durchführung von Versamm-

lungen im Sinne von Artikel 8 des Grund-

gesetzes und Artikel 26 der Verfassung 

von Berlin ist der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen den Teilnehmenden, 

die nicht zum engsten Angehörigenkreis 

gehören, stets einzuhalten. Die die Ver-

sammlung veranstaltende Person hat ein 

individuelles Schutz- und Hygienekon-

zept zu erstellen, aus dem die vorgese-

henen Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Mindestabstands und der jeweils zu 

beachtenden Hygieneregeln, wie das 

Tragen einer medizinischen Gesichts-

maske oder der Verzicht auf gemein-

same Sprechchöre durch die Teilneh-

menden während der Versammlung, so-

wie zur Gewährleistung der nach der 

nutzbaren Fläche des Versammlungsor-

tes zulässigen Teilnehmendenzahl bei 

der Durchführung der Versammlung her-

vorgehen. Die Versammlungsbehörde 

kann die Vorlage dieses Schutz- und Hy-

gienekonzepts von der die Versammlung 

veranstaltenden Person verlangen und 

beim zuständigen Gesundheitsamt eine 

infektionsschutzrechtliche Bewertung 

§ 14 

Versammlungen 

 

(1) Bei der Durchführung von Versamm-

lungen im Sinne von Artikel 8 des Grund-

gesetzes und Artikel 26 der Verfassung 

von Berlin ist der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen den Teilnehmenden, 

die nicht zum engsten Angehörigenkreis 

gehören, stets einzuhalten. Die die Ver-

sammlung veranstaltende Person hat ein 

individuelles Schutz- und Hygienekon-

zept zu erstellen, aus dem die vorgese-

henen Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Mindestabstands und der jeweils zu 

beachtenden Hygieneregeln, wie das 

Tragen einer medizinischen Gesichts-

maske oder der Verzicht auf gemein-

same Sprechchöre durch die Teilneh-

menden während der Versammlung, so-

wie zur Gewährleistung der nach der 

nutzbaren Fläche des Versammlungsor-

tes zulässigen Teilnehmendenzahl bei 

der Durchführung der Versammlung her-

vorgehen. Die Versammlungsbehörde 

kann die Vorlage dieses Schutz- und Hy-

gienekonzepts von der die Versammlung 

veranstaltenden Person verlangen und 

beim zuständigen Gesundheitsamt eine 

infektionsschutzrechtliche Bewertung 
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des Konzepts einholen. Bei der Durch-

führung der Versammlungen ist die Ein-

haltung des Schutz- und Hygienekon-

zepts von der Versammlungsleitung si-

cherzustellen. 

 

(2) Für Teilnehmende an Versammlun-

gen unter freiem Himmel im Sinne von 

Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 

26 der Verfassung von Berlin besteht 

eine Maskenpflicht. Wird die Versamm-

lung als Aufzug unter ausschließlicher 

Nutzung von Kraftfahrzeugen durchge-

führt, gilt § 10 Absatz 3 Nummer 2 ent-

sprechend. § 19 Absatz 1 Nummer 1 des 

Versammlungsfreiheitsgesetzes Berlin 

vom 23. Februar 2021 (GVBl. S. 180) 

steht dem Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske zum Infektionsschutz 

nicht entgegen. 

 

(3) An Versammlungen in geschlosse-

nen Räumen mit mehr als 50 zeitgleich 

anwesenden Personen dürfen nur Per-

sonen teilnehmen, die negativ getestet 

sind. Für Teilnehmende besteht eine 

Maskenpflicht; es sei denn sie halten 

sich an einem festen Platz auf.  

des Konzepts einholen. Bei der Durch-

führung der Versammlungen ist die Ein-

haltung des Schutz- und Hygienekon-

zepts von der Versammlungsleitung si-

cherzustellen. 

 

(2) Für Teilnehmende an Versammlun-

gen unter freiem Himmel im Sinne von 

Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 

26 der Verfassung von Berlin besteht 

eine Maskenpflicht. Wird die Versamm-

lung als Aufzug unter ausschließlicher 

Nutzung von Kraftfahrzeugen durchge-

führt, gilt § 10 Absatz 3 Nummer 2 ent-

sprechend. § 19 Absatz 1 Nummer 1 des 

Versammlungsfreiheitsgesetzes Berlin 

vom 23. Februar 2021 (GVBl. S. 180) 

steht dem Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske zum Infektionsschutz 

nicht entgegen. 

 

(3) An Versammlungen in geschlosse-

nen Räumen dürfen nur Personen teil-

nehmen, die negativ getestet sind. Für 

Teilnehmende besteht eine Masken-

pflicht; es sei denn sie halten sich an ei-

nem festen Platz auf. 

§ 17 

Dienstleistungen 

 

(1) Bei der Inanspruchnahme von Dienst-

leistungen im Bereich der Körperpflege 

wie Friseurbetriebe, Kosmetikstudios, 

Massagepraxen, Tattoo-Studios und 

ähnliche Betriebe sowie Sonnenstudios 

ist vom Personal eine medizinische Ge-

sichtsmaske und von Kundinnen und 

Kunden eine FFP2-Maske zu tragen. 

Dienstleistungen bei denen dies auf-

grund der Eigenart der Behandlung nicht 

durchgängig möglich ist, dürfen nur von 

Personen in Anspruch genommen wer-

den, die negativ getestet sind. 

§ 17 

Dienstleistungen 

 

(1) Bei der Inanspruchnahme von Dienst-

leistungen im Bereich der Körperpflege 

wie Friseurbetriebe, Kosmetikstudios, 

Massagepraxen, Tattoo-Studios und 

ähnliche Betriebe sowie Sonnenstudios 

ist vom Personal eine medizinische Ge-

sichtsmaske und von Kundinnen und 

Kunden eine FFP2-Maske zu tragen. 

Dienstleistungen im Bereich der Körper-

pflege dürfen nur von Personen in An-

spruch genommen werden, die negativ 

getestet sind. 
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(2) Der Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gel-

ten nicht für medizinisch notwendige Be-

handlungen, insbesondere Physio- und 

Ergotherapie, Logopädie, Podologie, 

Fußpflege und Behandlungen durch 

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. 

 

(3) Bei der entgeltlichen Erbringung se-

xueller Dienstleistungen sind gesichts-

nahe Praktiken nicht erlaubt. Die Erbrin-

gung sexueller Dienstleistungen ist nicht 

zulässig in Prostitutionsfahrzeugen im 

Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes. 

Die Organisation oder die Durchführung 

von Prostitutionsveranstaltungen im 

Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes 

sind untersagt. Das Angebot der Dienst-

leistungen nach Satz 1 ist nur nach Ter-

minvereinbarung und ausschließlich an 

einzelne Personen erlaubt. Sexuelle 

Dienstleistungen dürfen nur von Perso-

nen in Anspruch genommen werden, die 

negativ getestet sind. Beim Aufenthalte 

in Prostitutionsstätten und bei der Erbrin-

gung sexueller Dienstleistungen müssen 

Personal und Personen, die sexuelle 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 

eine FFP2-Maske tragen.  

 

(4) Die Anwesenheit von Kundinnen und 

Kunden, die Dienstleistungen im Sinne 

von Absatz 1 und 4 in Anspruch nehmen, 

ist zu dokumentieren. 

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für medizi-

nisch notwendige Behandlungen, insbe-

sondere Physio- und Ergotherapie, Lo-

gopädie, Podologie, Fußpflege und Be-

handlungen durch Heilpraktikerinnen 

und Heilpraktiker. 

 

(3) Bei der entgeltlichen Erbringung se-

xueller Dienstleistungen sind gesichts-

nahe Praktiken nicht erlaubt. Die Erbrin-

gung sexueller Dienstleistungen ist nicht 

zulässig in Prostitutionsfahrzeugen im 

Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes. 

Die Organisation oder die Durchführung 

von Prostitutionsveranstaltungen im 

Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes 

sind untersagt. Das Angebot der Dienst-

leistungen nach Satz 1 ist nur nach Ter-

minvereinbarung und ausschließlich an 

einzelne Personen erlaubt. Sexuelle 

Dienstleistungen dürfen nur von Perso-

nen in Anspruch genommen werden, die 

negativ getestet sind. Beim Aufenthalte 

in Prostitutionsstätten und bei der Erbrin-

gung sexueller Dienstleistungen müssen 

Personal und Personen, die sexuelle 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 

eine FFP2-Maske tragen.  

 

(4) Die Anwesenheit von Kundinnen und 

Kunden, die Dienstleistungen im Sinne 

von Absatz 1 und 3 in Anspruch nehmen, 

ist zu dokumentieren. 

§ 19 

Touristische Angebote, Beherber-

gung 

 

(1) An Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 

des Personenbeförderungsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zu-

letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert 

§ 19 

Touristische Angebote, Beherber-

gung 

 

(1) An Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 

des Personenbeförderungsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zu-

letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert 
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worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen 

und vergleichbaren Angeboten zu touris-

tischen Zwecken dürfen, soweit ge-

schlossene Räume betroffen sind, nur 

Personen teilnehmen, die negativ getes-

tet sind. Die Pflicht nach § 15 Absatz 1 

für Kundinnen und Kunden gilt nur, so-

fern sich diese nicht an ihrem Platz auf-

halten. 

 

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherber-

gungsbetrieben, Ferienwohnungen und 

ähnlichen Einrichtungen dürfen von den 

Betreiberinnen und Betreibern angebo-

ten werden, wenn die Vorgaben eines 

Hygienerahmenkonzepts nach § 5 Ab-

satz 2 der für Wirtschaft zuständigen Se-

natsverwaltung, das mindestens Vorga-

ben zur Belüftung der Räume enthalten 

muss, eingehalten werden. Abweichend 

von § 18 Absatz 1 ist die Bewirtung von 

beherbergten Personen zulässig, ohne 

dass diese negativ getestet sind. 

 

(3) Die Anwesenheit der Teilnehmenden 

bei Angeboten nach Absatz 1 und Gäs-

ten in Einrichtungen nach Absatz 2 ist zu 

dokumentieren.  

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen 

und vergleichbaren Angeboten zu touris-

tischen Zwecken dürfen, soweit ge-

schlossene Räume betroffen sind, nur 

Personen teilnehmen, die negativ getes-

tet sind. Die Pflicht nach § 15 Absatz 1 

für Kundinnen und Kunden gilt nur, so-

fern sich diese nicht an ihrem Platz auf-

halten.  

 

(2) Übernachtungen in Hotels, Beherber-

gungsbetrieben, Ferienwohnungen und 

ähnlichen Einrichtungen dürfen von den 

Betreiberinnen und Betreibern angebo-

ten werden, wenn die Vorgaben eines 

Hygienerahmenkonzepts nach § 5 Ab-

satz 2 der für Wirtschaft zuständigen Se-

natsverwaltung, das mindestens Vorga-

ben zur Belüftung der Räume enthalten 

muss, eingehalten werden. Beherbergt 

werden dürfen nur Personen, die am Tag 

der Anreise negativ getestet sind und 

darüber hinaus an jedem dritten Tag des 

Aufenthalts ein negatives Testergebnis 

nachweisen. Abweichend von § 18 Ab-

satz 1 ist die Bewirtung von beherberg-

ten Personen zulässig, ohne dass diese 

negativ getestet sind. 

 

(3) Die Anwesenheit der Teilnehmenden 

bei Angeboten nach Absatz 1 und Gäs-

ten in Einrichtungen nach Absatz 2 ist zu 

dokumentieren. 

§ 26 

Hochschulen 

 

(1) Staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen führen ihren Lehrbetrieb im 

Sommersemester 2021 grundsätzlich mit 

Online-Formaten und nicht im Präsenz-

lehrbetrieb. Lehrveranstaltungen, Praxis-

formate und Prüfungen dürfen unter Be-

achtung der grundsätzlichen Pflichten, 

§ 26 

Hochschulen 

 

(1) Zur Sicherstellung des Präsenzlehr-

betriebs regeln die staatlichen, privaten 

und konfessionellen Hochschulen im 

Rahmen ihrer Schutz- und Hygienekon-

zepte die Testung von Studierenden in 

Bezug auf eine Infektion mit dem 
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der Schutz- und Hygieneregeln nach Teil 

1 sowie der jeweils in den Hochschulen 

geltenden besonderen Bestimmungen in 

Präsenzform durchgeführt werden. Die 

Hochschulen regeln im Rahmen ihrer 

Schutz- und Hygienekonzepte die Tes-

tung von Studierenden in Bezug auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2, soweit Studierende an den Hoch-

schulen präsent sind, insbesondere für 

Teilnehmende an Lehrveranstaltungen, 

Praxisformaten und Präsenzprüfungen. 

An Lehrveranstaltungen, Praxisformaten 

und Prüfungen in Präsenzform dürfen 

nur Studierende teilnehmen, die mindes-

tens zweimal wöchentlich ein negatives 

Testergebnis nachweisen, soweit sie an 

mehreren Tagen der Woche an Präsenz-

formaten oder Präsenzprüfungen teil-

nehmen; die Teilnahme an lediglich einer 

Präsenzveranstaltung in der Woche er-

fordert lediglich den Nachweis eines ne-

gativen Testergebnisses. In Präsenzform 

durchgeführt werden insbesondere 

 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- 

und Arbeitsräume an den Hochschulen 

erfordern,  

2. praktischer Unterricht in medizinisch-

klinischen Studiengängen,  

3. künstlerischer Unterricht,  

4. sportpraktische Übungen, 

5. Präsenzformate zur Einführung von 

Studienanfängerinnen und Studienan-

fängern sowie 

6. Lehrveranstaltungen, Praxisformate 

und Prüfungen, die pandemiebedingt 

nicht oder nicht wie geplant durchgeführt 

werden konnten. 

 

In Lehrveranstaltungen und Praxisforma-

ten in Präsenzform nach Satz 5 richtet 

sich die maximale Anzahl von teilneh-

Coronavirus SARS-CoV-2, soweit Stu-

dierende an den Hochschulen präsent 

sind, insbesondere für Teilnehmende an 

Lehrveranstaltungen, Praxisformaten 

und Präsenzprüfungen. An Lehrveran-

staltungen, Praxisformaten und Prüfun-

gen in Präsenzform dürfen nur Studie-

rende teilnehmen, die mindestens zwei 

negative Testergebnisse an nicht aufei-

nanderfolgenden Tagen nachweisen, so-

weit sie an mehreren Tagen der Woche 

an Präsenzformaten oder Präsenzprü-

fungen teilnehmen; die Teilnahme an le-

diglich einer Präsenzveranstaltung in der 

Woche erfordert lediglich den Nachweis 

eines negativen Testergebnisses. In 

Lehrveranstaltungen und Praxisformaten 

in Präsenzform richtet sich die maximale 

Anzahl von teilnehmenden Studierenden 

nach den Hygienekonzepten der Hoch-

schulen. Die Anwesenheit von Studie-

renden und Lehrenden bei Präsenzver-

anstaltungen ist zu dokumentieren. 

 

(2) Hochschulbibliotheken dürfen Ar-

beitsplätze und PC-Pools nur für Perso-

nen öffnen, die negativ getestet sind, so-

fern ein Einlass nur nach vorheriger Ter-

minbuchung erfolgt. 

 

(3) In geschlossenen Räumen der Hoch-

schulen und Hochschulbibliotheken be-

steht eine Maskenpflicht. Sofern der Min-

destabstand in Lehrveranstaltungen 

nicht eingehalten werden kann, besteht 

die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-

Maske. 

 

(4) Für Mensen des Studierendenwerkes 

gelten die Regelungen für Gastronomie 

und Kantinen nach § 18 entsprechend. 
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menden Studierenden nach den Hygie-

nekonzepten der Hochschulen. Die An-

wesenheit von Studierenden und Leh-

renden bei Präsenzveranstaltungen ist 

zu dokumentieren.  

 

(2) Hochschulbibliotheken dürfen Ar-

beitsplätze und PC-Pools nur für Perso-

nen öffnen, die negativ getestet sind, so-

fern ein Einlass nur nach vorheriger Ter-

minbuchung erfolgt.  

 

(3) In geschlossenen Räumen der Hoch-

schulen und Hochschulbibliotheken be-

steht eine Maskenpflicht. 

 

(4) Für Mensen des Studierendenwerkes 

gelten die Regelungen für Gastronomie 

und Kantinen nach § 18 entsprechend. 

§ 27 

Weitere Bildungseinrichtungen 

 

(1) An Volkshochschulen sowie weiteren 

Einrichtungen der allgemeinen Erwach-

senenbildung, Musikschulen, Jugend-

kunstschulen, Jugendverkehrsschulen, 

Gartenarbeitsschulen sowie freien Ein-

richtungen im Sinne des Schulgesetzes 

und ähnlichen Bildungseinrichtungen be-

steht in geschlossenen Räumen eine 

Maskenpflicht. Die Pflicht zum Tragen ei-

ner Maske besteht nicht, soweit sich die 

Teilnehmenden an dem ihnen zugewie-

senen festen Platz aufhalten und für alle 

Plätze die Einhaltung des Mindestab-

stands sichergestellt ist.  

 

(2) Im Lehr-, Betreuungs- und Prüfungs-

betrieb tätige Personen in den in Absatz 

1 genannten Einrichtungen haben zwei-

mal wöchentlich ein negatives Tester-

gebnis nachzuweisen, erfolgt die Tätig-

keit lediglich an einem Tag der Woche, 

ist lediglich ein negatives Testergebnis 

§ 27 

Weitere Bildungseinrichtungen 

 

(1) An Volkshochschulen sowie weiteren 

Einrichtungen der allgemeinen Erwach-

senenbildung, Musikschulen, Jugend-

kunstschulen, Jugendverkehrsschulen, 

Gartenarbeitsschulen sowie freien Ein-

richtungen im Sinne des Schulgesetzes 

und ähnlichen Bildungseinrichtungen be-

steht in geschlossenen Räumen eine 

Maskenpflicht. Die Pflicht zum Tragen ei-

ner Maske besteht nicht, soweit sich die 

Teilnehmenden an dem ihnen zugewie-

senen festen Platz aufhalten und für alle 

Plätze die Einhaltung des Mindestab-

stands sichergestellt ist. 

 

(2) Im Lehr-, Betreuungs- und Prüfungs-

betrieb tätige Personen in den in Absatz 

1 genannten Einrichtungen haben zwei-

mal wöchentlich ein negatives Tester-

gebnis nachzuweisen, erfolgt die Tätig-

keit lediglich an einem Tag der Woche, 

ist lediglich ein negatives Testergebnis 
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am Tag der Tätigkeit nachzuweisen. Für 

die Teilnahme am Lehr-, Betreuungs- 

und Prüfungsbetrieb nach Absatz 1 fin-

det § 11 Absatz 8 mit der Maßgabe An-

wendung, dass, sofern die Teilnahme am 

Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetriebs 

mehr als zweimal die Woche erfolgt, le-

diglich zwei negative Testergebnisse an 

nicht aufeinanderfolgenden Tagen nach-

zuweisen sind. Eine Testverpflichtung 

entfällt für Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer, die im Rahmen des Schulbesuchs 

regelmäßig getestet werden sowie für 

alle Angebote im Freien. 

 

(3) Darüber hinaus gilt, dass Angebote 

an den in Absatz 1 genannten Bildungs-

einrichtungen, bei denen es zu sportli-

cher Betätigung, körperlich anstrengen-

der Bewegung und direktem Körperkon-

takt kommt, nur unter Beachtung der Re-

gelungen der §§ 30 bis 32 zulässig sind.  

 

(4) Fahrschulen, Bootsschulen, Flug-

schulen und ähnliche Einrichtungen dür-

fen nur von Kundinnen und Kunden auf-

gesucht werden, die negativ getestet 

sind. 

 

am Tag der Tätigkeit nachzuweisen. Für 

die Teilnahme am Lehr-, Betreuungs- 

und Prüfungsbetrieb nach Absatz 1 fin-

det § 11 Absatz 8 mit der Maßgabe An-

wendung, dass, sofern die Teilnahme am 

Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetriebs 

mehr als zweimal die Woche erfolgt, le-

diglich zwei negative Testergebnisse an 

nicht aufeinanderfolgenden Tagen nach-

zuweisen sind. Eine Testverpflichtung 

entfällt für alle Angebote im Freien. 

 

(3) Darüber hinaus gilt, dass Angebote 

an den in Absatz 1 genannten Bildungs-

einrichtungen, bei denen es zu sportli-

cher Betätigung, körperlich anstrengen-

der Bewegung und direktem Körperkon-

takt kommt, nur unter Beachtung der Re-

gelungen der §§ 30 bis 32 zulässig sind.  

 

(4) Fahrschulen, Bootsschulen, Flug-

schulen und ähnliche Einrichtungen dür-

fen nur von Kundinnen und Kunden auf-

gesucht werden, die negativ getestet 

sind. 

§ 28 

Berufliche Bildung 

 

(1) In der beruflichen Bildung besteht in 

geschlossenen Räumen eine Masken-

pflicht. Die Pflicht zum Tragen einer 

Maske besteht nicht, soweit sich die Teil-

nehmenden an dem ihnen zugewiese-

nen festen Platz aufhalten und für alle 

Plätze die Einhaltung des Mindestab-

stands sichergestellt ist. 

 

(2) In der beruflichen Bildung nach Ab-

satz 1 tätige Personen haben zweimal 

wöchentlich ein negatives Testergebnis 

§ 28 

Berufliche Bildung 

 

(1) In der beruflichen Bildung besteht in 

geschlossenen Räumen eine Masken-

pflicht. Die Pflicht zum Tragen einer 

Maske besteht nicht, soweit sich die Teil-

nehmenden an dem ihnen zugewiese-

nen festen Platz aufhalten und für alle 

Plätze die Einhaltung des Mindestab-

stands sichergestellt ist. 

 

(2) In der beruflichen Bildung nach Ab-

satz 1 tätige Personen haben zweimal 

wöchentlich ein negatives Testergebnis 
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nachzuweisen. Erfolgt die Tätigkeit ledig-

lich an einem Tag der Woche, ist lediglich 

ein negatives Testergebnis am Tag der 

Tätigkeit nachzuweisen. Für die Teil-

nahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb o-

der an sonstigen Veranstaltungen der 

beruflichen Bildung nach Absatz 1 findet 

§ 11 Absatz 8 mit der Maßgabe Anwen-

dung, dass, sofern die Teilnahme mehr 

als zweimal die Kalenderwoche erfolgt, 

lediglich zwei negative Testergebnisse 

an nicht aufeinanderfolgenden Tagen 

nachzuweisen sind. Eine Testverpflich-

tung entfällt für Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, die im Rahmen des Schul-

besuchs regelmäßig getestet werden so-

wie für alle Angebote im Freien. 

 

(3) Für Maßnahmen zur Förderung der 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt gelten 

die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

nachzuweisen. Erfolgt die Tätigkeit ledig-

lich an einem Tag der Woche, ist lediglich 

ein negatives Testergebnis am Tag der 

Tätigkeit nachzuweisen. Für die Teil-

nahme am Lehr- und Prüfungsbetrieb o-

der an sonstigen Veranstaltungen der 

beruflichen Bildung nach Absatz 1 findet 

§ 11 Absatz 8 mit der Maßgabe Anwen-

dung, dass, sofern die Teilnahme mehr 

als zweimal die Kalenderwoche erfolgt, 

lediglich zwei negative Testergebnisse 

an nicht aufeinanderfolgenden Tagen 

nachzuweisen sind. Eine Testverpflich-

tung entfällt für alle Angebote im Freien. 

 

(3) Für Maßnahmen zur Förderung der 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt gelten 

die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 

§ 29 

Kulturelle Einrichtungen 

 

(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Kon-

zerthäuser und andere kulturelle Einrich-

tungen und Veranstaltungsstätten in öf-

fentlicher und privater Trägerschaft dür-

fen für den Publikumsverkehr entspre-

chend der Regelungen des § 11 geöffnet 

werden. 

 

(2) Bei der Öffnung von Museen, Gale-

rien und Gedenkstätten sowie Bibliothe-

ken und Archiven sind die Vorgaben zur 

Zutrittssteuerung einzuhalten.  

 

(3) Für Besucherinnen und Besucher von 

in den Absätzen 1 und 2 genannten Ein-

richtungen und Stätten besteht eine Mas-

kenpflicht. Die Pflicht nach Satz 1 be-

steht im Freien dann nicht, wenn der Min-

destabstand jederzeit sicher eingehalten 

werden kann. 

§ 29 

Kulturelle Einrichtungen 

 

(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Kon-

zerthäuser und andere kulturelle Einrich-

tungen und Veranstaltungsstätten in öf-

fentlicher und privater Trägerschaft dür-

fen für den Publikumsverkehr entspre-

chend der Regelungen des § 11 geöffnet 

werden. 

 

(2) Bei der Öffnung von Museen, Gale-

rien und Gedenkstätten sowie Bibliothe-

ken und Archiven sind die Vorgaben zur 

Zutrittssteuerung einzuhalten.  

 

(3) Für Besucherinnen und Besucher von 

in den Absätzen 1 und 2 genannten Ein-

richtungen und Stätten besteht eine Mas-

kenpflicht. Die Pflicht nach Satz 1 be-

steht im Freien dann nicht, wenn der Min-

destabstand jederzeit sicher eingehalten 

werden kann. 
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(4) Die Anwesenheit der Besucherinnen 

und Besucher von Einrichtungen nach 

den Absätzen 1 ist zu dokumentieren, 

soweit auch geschlossene Räume be-

troffen sind.  

 

(5) Angebote der kulturellen sowie histo-

risch-politischen Bildung in Kultureinrich-

tungen dürfen entsprechend der Rege-

lungen des § 11 in Präsenz stattfinden. 

 

(4) Die Anwesenheit der Besucherinnen 

und Besucher von Einrichtungen nach 

Absatz 1 ist zu dokumentieren, soweit 

auch geschlossene Räume betroffen 

sind.  

 

(5) Angebote der kulturellen sowie histo-

risch-politischen Bildung in Kultureinrich-

tungen dürfen entsprechend der Rege-

lungen des § 11 in Präsenz stattfinden. 

§ 33 

Wettkampfbetrieb 

 

(1) Der professionelle sportliche Wett-

kampfbetrieb ist zulässig, soweit er im 

Rahmen eines Nutzungs- und Hygiene-

konzeptes des jeweiligen Sportfachver-

bandes stattfindet. Alle am Wettkampf-

betrieb in gedeckten Sportanlagen, Fit-

ness-, Tanzstudios und ähnlichen Ein-

richtungen beteiligten Personen müssen 

negativ getestet sein und dies vor Betre-

ten der Sportstätte nachweisen. Für den 

Wettkampfbetrieb im Freien gilt Satz 2, 

wenn mehr als 750 Personen anwesend 

sind. Im Übrigen gelten die Vorgaben 

des § 11. 

 

(2) Für den nicht professionellen sportli-

chen Wettkampfbetrieb gilt Absatz 1 ent-

sprechend. 

§ 33 

Wettkampfbetrieb 

 

(1) Der professionelle sportliche Wett-

kampfbetrieb ist zulässig, soweit er im 

Rahmen eines Nutzungs- und Hygiene-

konzeptes des jeweiligen Sportfachver-

bandes stattfindet. Alle am Wettkampf-

betrieb in gedeckten Sportanlagen, Fit-

ness-, Tanzstudios und ähnlichen Ein-

richtungen beteiligten Personen müssen 

negativ getestet sein und dies vor Betre-

ten der Sportstätte nachweisen. Für den 

Wettkampfbetrieb im Freien gilt Satz 2, 

wenn mehr als 100 Personen anwesend 

sind. Im Übrigen gelten die Vorgaben 

des § 11. 

 

(2) Für den nicht professionellen sportli-

chen Wettkampfbetrieb gilt Absatz 1 ent-

sprechend. 

§ 35 

Gesundheitseinrichtungen, Kranken-

häuser  

 

(1) Das Personal in Arztpraxen und an-

deren Gesundheitseinrichtungen muss 

eine medizinische Gesichtsmaske tra-

gen. Patientinnen und Patienten sowie 

ihre Begleitpersonen müssen in Arztpra-

xen und anderen Gesundheitseinrichtun-

gen eine FFP2-Maske tragen. Die Sätze 

1 und 2 gelten nicht, soweit die jeweilige 

§ 35 

Gesundheitseinrichtungen, Kranken-

häuser  

 

(1) Das Personal in Arztpraxen und an-

deren Gesundheitseinrichtungen muss 

eine medizinische Gesichtsmaske tra-

gen. Patientinnen und Patienten sowie 

ihre Begleitpersonen müssen in Arztpra-

xen und anderen Gesundheitseinrichtun-

gen eine FFP2-Maske tragen. Die Sätze 

1 und 2 gelten nicht, soweit die jeweilige 
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medizinische Behandlung dem Tragen 

einer Maske entgegensteht. In Kranken-

häusern müssen Besucherinnen und Be-

sucher sowie Patientinnen und Patienten 

eine FFP2-Maske tragen, sofern sie sich 

außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder 

Besuch empfangen. 

 

(2) Zugelassene Krankenhäuser dürfen 

planbare Aufnahmen, Operationen und 

Eingriffe unter der Voraussetzung durch-

führen, dass Reservierungs- und Freihal-

tevorgaben eingehalten werden und die 

Rückkehr in einen Krisenmodus wegen 

einer Verschärfung der Pandemielage je-

derzeit kurzfristig umgesetzt werden 

kann. 

 

(3) Die Vorgaben für den Krankenhaus-

bereich bestimmt die für das Kranken-

hauswesen zuständige Senatsverwal-

tung durch Rechtsverordnung nach § 39. 

medizinische Behandlung dem Tragen 

einer Maske entgegensteht. In Kranken-

häusern müssen Besucherinnen und Be-

sucher sowie Patientinnen und Patienten 

eine FFP2-Maske tragen, sofern sie sich 

außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder 

Besuch empfangen; Besucherinnen und 

Besucher müssen negativ getestet sein. 

 

(2) Zugelassene Krankenhäuser dürfen 

planbare Aufnahmen, Operationen und 

Eingriffe unter der Voraussetzung durch-

führen, dass Reservierungs- und Freihal-

tevorgaben eingehalten werden und die 

Rückkehr in einen Krisenmodus wegen 

einer Verschärfung der Pandemielage je-

derzeit kurzfristig umgesetzt werden 

kann. 

 

(3) Die Vorgaben für den Krankenhaus-

bereich bestimmt die für das Kranken-

hauswesen zuständige Senatsverwal-

tung durch Rechtsverordnung nach § 39. 

§ 36 

Pflege 

 

Die Vorgaben für vollstationäre und teil-

stationäre Pflegeeinrichtungen, Pflege-

dienste und ambulant betreute Pflege-

Wohngemeinschaften bestimmt die für 

Pflege zuständige Senatsverwaltung 

durch Rechtsverordnung nach § 39. 

 

§ 36 

Pflege 

 

Besucherinnen und Besucher in Pflege-

einrichtungen müssen negativ getestet 

sein. Weitere Vorgaben für vollstationäre 

und teilstationäre Pflegeeinrichtungen, 

Pflegedienste und ambulant betreute 

Pflege-Wohngemeinschaften bestimmt 

die für Pflege zuständige Senatsverwal-

tung durch Rechtsverordnung nach § 39. 

§ 37 

Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Woh-

nungslosenhilfe 

 

(1) Leistungserbringer mit Vereinbarun-

gen nach § 123 des Neunten Buches So-

zialgesetzbuch oder § 75 des Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezem-

§ 37 

Eingliederungshilfe, Sozialhilfe, Woh-

nungslosenhilfe 

 

(1) Leistungserbringer mit Vereinbarun-

gen nach § 123 des Neunten Buches So-

zialgesetzbuch oder § 75 des Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch - Sozialhilfe - 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezem-
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ber 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zu-

letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung sind zur Abwendung von Gefahren 

für Mitarbeitende und Leistungsberech-

tigte befugt, das Personal abweichend 

von den Leistungsvereinbarungen, aber 

im inhaltlichen Rahmen des Leistungs-

bereichs, einzusetzen. Die Grundversor-

gung der Leistungsberechtigten ist si-

cherzustellen. 

 

(2) Die Tages- und Übernachtungsange-

bote der Wohnungslosenhilfe bleiben zur 

Grundversorgung der Betroffenen geöff-

net. 

 

ber 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zu-

letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1387) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung sind zur Abwendung von Gefahren 

für Mitarbeitende und Leistungsberech-

tigte befugt, das Personal abweichend 

von den Leistungsvereinbarungen, aber 

im inhaltlichen Rahmen des Leistungs-

bereichs, einzusetzen. Die Grundversor-

gung der Leistungsberechtigten ist si-

cherzustellen. 

 

(2) Besucherinnen und Besucher von 

Einrichtungen, die von Leistungserbrin-

gern mit Vereinbarungen nach § 123 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuches 

betrieben werden, müssen negativ ge-

testet sein. 

 

(3) Die Tages- und Übernachtungsange-

bote der Wohnungslosenhilfe bleiben zur 

Grundversorgung der Betroffenen geöff-

net. 

§ 38 

Großveranstaltungen und Experimen-

tierklausel 

 

(1) Die Zulassung von Veranstaltungen 

mit mehr als 2 000 zeitgleich anwesen-

den Personen im Freien und mit mehr als 

1 000 zeitgleich anwesenden Personen 

in geschlossenen Räumen findet durch 

die jeweils fachlich zuständige Senats-

verwaltung im Einvernehmen mit der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung statt. Dies kann nach den Kriterien 

des Beschlusses der Chefinnen und 

Chefs der Staats- und Senatskanzleien 

vom 6. Juli 2021 zu Großveranstaltungen 

erfolgen. Die Zulassung kann sich auch 

auf bestimmte Veranstaltungsformen so-

wie einzelne Veranstaltungsorte bezie-

hen. 

§ 38 

Großveranstaltungen und Experimen-

tierklausel 

 

(1) Die Zulassung von Veranstaltungen 

mit mehr als 2 000 zeitgleich anwesen-

den Personen findet durch die jeweils 

fachlich zuständige Senatsverwaltung im 

Einvernehmen mit der für Gesundheit zu-

ständigen Senatsverwaltung statt. Die 

Zulassung kann sich auch auf bestimmte 

Veranstaltungsformen sowie einzelne 

Veranstaltungsorte beziehen.  

 

(2) Bei Veranstaltungen an Veranstal-

tungsorten, die zum Stichtag 13. März 

2020 eine Höchstkapazität aufweisen, 

darf die Zulassung nach Absatz 1 bei 

Veranstaltungen mit mehr als 2 000 zeit-

gleich anwesende Personen höchstens 
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(2) Die jeweils fachlich zuständige Se-

natsverwaltung kann über Absatz 1 hin-

aus im Einvernehmen mit der für Ge-

sundheit zuständigen Senatsverwaltung 

in begründeten Einzelfällen Ausnahmen 

von den Bestimmungen dieser Verord-

nung zulassen. Die Kriterien, die für die 

Zulassung eines Antrags nach Satz 1 

mindestens erfüllt sein müssen, kann die 

jeweils fachlich zuständige Senatsver-

waltung in einem bereichsspezifischen 

Hygienerahmenkonzept festlegen. Ab-

satz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

eine Auslastung von 50 % dieser Höchst-

kapazität umfassen. In keinem Fall darf 

die Zulassung nach Absatz 1 mehr als 

25 000 zeitgleich anwesende Personen 

umfassen. 

 

(3) Die jeweils fachlich zuständige Se-

natsverwaltung kann über Absatz 1 hin-

aus im Einvernehmen mit der für Ge-

sundheit zuständigen Senatsverwaltung 

in begründeten Einzelfällen Ausnahmen 

von den Bestimmungen dieser Verord-

nung zulassen. Die Kriterien, die für die 

Zulassung eines Antrags nach Satz 1 

mindestens erfüllt sein müssen, kann die 

jeweils fachlich zuständige Senatsver-

waltung in einem bereichsspezifischen 

Hygienerahmenkonzept festlegen.  

§ 42 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 

der Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Zweite SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), die zu-

letzt durch Verordnung vom 1. Juni 2021 

(GVBl. S. 522) geändert worden ist, au-

ßer Kraft. 

 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

20. August 2021 außer Kraft. 

§ 42 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 

der Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Zweite SARS-CoV-2-

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), die zu-

letzt durch Verordnung vom 1. Juni 2021 

(GVBl. S. 522) geändert worden ist, au-

ßer Kraft. 

 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

11. September 2021 außer Kraft. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

§ 28  Infektionsschutzgesetz 

Schutzmaßnahmen 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-

scheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-

dächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen 

Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a Absatz 1 und in den §§ 29 bis 31 

genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, 

an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlas-

sen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimm-

ten Bedingungen zu betreten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die zu-

ständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen 

beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemein-

schaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht 

angeordnet werden. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Ab-

satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 

2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), 

der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit 

der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit einge-

schränkt. 

(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern 

erkrankt, dessen verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die zuständige 

Behörde Personen, die weder einen Impfschutz, der den Empfehlungen der Stän-

digen Impfkommission entspricht, noch eine Immunität gegen Masern durch ärztli-

ches Zeugnis nachweisen können, die in § 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten 

Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung der Krankheit in der Gemeinschaftsein-

richtung nicht mehr zu befürchten ist. 

(3) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Über-

wachung außerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 

§ 28a Infektionsschutzgesetz 

Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 

(1) Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) können 

für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

nach § 5 Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere sein  

1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 
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2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht), 

3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen 

Raum, 

4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Be-

triebe, Einrichtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr, 

5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen 

Veranstaltungen, 

6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Frei-

zeitgestaltung zuzurechnen sind, 

7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs 

von Kultureinrichtungen, 

8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportaus-

übung, 

9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholab-

gabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in be-

stimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen, 

10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstal-

tungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder welt-

anschaulichen Zusammenkünften, 

11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für touristi-

sche Reisen, 

12. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, 

13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtun-

gen, 

14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Groß-

handel, 

15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von Einrich-

tungen des Gesundheits- oder Sozialwesens, 

16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33, Hochschulen, 

außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Ein-

richtungen oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs oder 
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17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veran-

staltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu 

können. 

(2) Die Anordnung der folgenden Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung 

mit § 28 Absatz 1 ist nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher 

getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbrei-

tung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erheblich gefährdet wäre:  

1. Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im Sinne von Artikel 8 des 

Grundgesetzes und von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften 

nach Absatz 1 Nummer 10, 

2. Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach Absatz 1 Nummer 3, nach der 

das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu 

bestimmten Zwecken zulässig ist, und 

3. Untersagung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen im Sinne von 

Absatz 1 Nummer 15, wie zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrichtungen 

der Behindertenhilfe, Entbindungseinrichtungen oder Krankenhäusern für enge 

Angehörige von dort behandelten, gepflegten oder betreuten Personen. 

Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 15 dürfen nicht zur vollständigen Isola-

tion von einzelnen Personen oder Gruppen führen; ein Mindestmaß an sozialen 

Kontakten muss gewährleistet bleiben. 

(3) Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-

satz 1, nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und den §§ 29 bis 32 sind insbesondere an 

dem Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesund-

heitssystems auszurichten. Die Schutzmaßnahmen sollen unter Berücksichtigung 

des jeweiligen Infektionsgeschehens regional bezogen auf die Ebene der Land-

kreise, Bezirke oder kreisfreien Städte an den Schwellenwerten nach Maßgabe der 

Sätze 4 bis 12 ausgerichtet werden, soweit Infektionsgeschehen innerhalb eines 

Landes nicht regional übergreifend oder gleichgelagert sind. Die Länder Berlin und 

die Freie und Hansestadt Hamburg gelten als kreisfreie Städte im Sinne des Satzes 

2. Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl 

der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnern in-

nerhalb von sieben Tagen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 

Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind umfassende 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsge-

schehens erwarten lassen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 

Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind breit ange-
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legte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Abschwächung des Infek-

tionsgeschehens erwarten lassen. Unterhalb eines Schwellenwertes von 35 Neuin-

fektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen kommen insbesondere 

Schutzmaßnahmen in Betracht, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens unter-

stützen. Vor dem Überschreiten eines Schwellenwertes sind die in Bezug auf den 

jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen insbesondere bereits 

dann angezeigt, wenn die Infektionsdynamik eine Überschreitung des jeweiligen 

Schwellenwertes in absehbarer Zeit wahrscheinlich macht. Bei einer bundesweiten 

Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Ein-

wohner innerhalb von sieben Tagen sind bundesweit abgestimmte umfassende, auf 

eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielende Schutzmaßnah-

men anzustreben. Bei einer landesweiten Überschreitung eines Schwellenwertes 

von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind 

landesweit abgestimmte umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infekti-

onsgeschehens abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben. Nach Unterschrei-

tung eines in den Sätzen 5 und 6 genannten Schwellenwertes können die in Bezug 

auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen aufrechterhalten 

werden, soweit und solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavi-

rus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Die in den Landkreisen, Bezirken 

oder kreisfreien Städten auftretenden Inzidenzen werden zur Bestimmung des nach 

diesem Absatz jeweils maßgeblichen Schwellenwertes durch das Robert Koch-

Institut im Rahmen der laufenden Fallzahlenberichterstattung auf dem RKI-

Dashboard unter der Adresse http://corona.rki.de im Internet veröffentlicht. 

(4) Im Rahmen der Kontaktdatenerhebung nach Absatz 1 Nummer 17 dürfen von 

den Verantwortlichen nur personenbezogene Angaben sowie Angaben zum Zeit-

raum und zum Ort des Aufenthaltes erhoben und verarbeitet werden, soweit dies 

zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen zwingend notwendig ist. Die Verantwort-

lichen haben sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch 

Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nicht zu einem anderen Zweck als 

der Aushändigung auf Anforderung an die nach Landesrecht für die Erhebung der 

Daten zuständigen Stellen verwendet werden und sind vier Wochen nach Erhebung 

zu löschen. Die zuständigen Stellen nach Satz 3 sind berechtigt, die erhobenen 

Daten anzufordern, soweit dies zur Kontaktnachverfolgung nach § 25 Absatz 1 er-

forderlich ist. Die Verantwortlichen nach Satz 1 sind in diesen Fällen verpflichtet, 

den zuständigen Stellen nach Satz 3 die erhobenen Daten zu übermitteln. Eine Wei-

tergabe der übermittelten Daten durch die zuständigen Stellen nach Satz 3 oder 

eine Weiterverwendung durch diese zu anderen Zwecken als der Kontaktnachver-

folgung ist ausgeschlossen. Die den zuständigen Stellen nach Satz 3 übermittelten 

Daten sind von diesen unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die 

Kontaktnachverfolgung nicht mehr benötigt werden. 

(5) Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 

Absatz 1 erlassen werden, sind mit einer allgemeinen Begründung zu versehen und 
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zeitlich zu befristen. Die Geltungsdauer beträgt grundsätzlich vier Wochen; sie kann 

verlängert werden. 

(6) Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, nach § 28 

Absatz 1 Satz 1 und 2 und nach den §§ 29 bis 31 können auch kumulativ angeordnet 

werden, soweit und solange es für eine wirksame Verhinderung der Verbreitung der 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. Bei Entscheidungen über 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-

2019 (COVID-19) sind soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen 

auf den Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen und zu berücksichtigen, so-

weit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung der Corona-

virus-Krankheit-2019 (COVID-19) vereinbar ist. Einzelne soziale, gesellschaftliche 

oder wirtschaftliche Bereiche, die für die Allgemeinheit von besonderer Bedeutung 

sind, können von den Schutzmaßnahmen ausgenommen werden, soweit ihre Ein-

beziehung zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 

(COVID-19) nicht zwingend erforderlich ist. 

(7) Nach dem Ende einer durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 

1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite können die Absätze 1 

bis 6 auch angewendet werden, soweit und solange sich die Coronavirus-Krankheit-

2019 (COVID-19) nur in einzelnen Ländern ausbreitet und das Parlament in einem 

betroffenen Land die Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 6 dort feststellt. 

§ 32 Infektionsschutzgesetz 

Erlass von Rechtsverordnungen 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für 

Maßnahmen nach den §§ 28, 28a und 29 bis 31 maßgebend sind, auch durch 

Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung über-

tragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächti-

gung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der 

körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Frei-

heit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit 

(Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des 

Grundgesetzes), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grund-

gesetzes) und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) 

können insoweit eingeschränkt werden. 

§ 11 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

Ermächtigung der Landesregierungen zu Erleichterungen und Ausnahmen 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, Erleichterungen und Ausnahmen von 

den auf Grund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes 

erlassenen landesrechtlichen Geboten oder Verboten für geimpfte Personen, gene-

sene Personen und getestete Personen zu regeln, soweit diese Verordnung nichts 
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anderes regelt. Dies gilt im Hinblick auf Schutzmaßnahmen nach § 28b des Infekti-

onsschutzgesetzes nur für weitergehende Schutzmaßnahmen der Länder nach § 

28b Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes. 

§ 2 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Verordnungsermächtigung 

Der Senat wird nach Maßgabe dieses Gesetzes ermächtigt, durch Rechtsverord-

nung die erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 des Infektionsschutz-

gesetzes zu treffen. Er kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf an-

dere Stellen, insbesondere die jeweils zuständigen Senatsverwaltungen, übertra-

gen. 

§ 3 Berliner COVID-19- Parlamentsbeteiligungsgesetz 

Beteiligung des Abgeordnetenhauses 

Der Senat übersendet dem Abgeordnetenhaus unverzüglich nach Beschlussfas-

sung auf elektronischem Wege Rechtsverordnungen oder sonstige allgemeine Re-

gelungen mit Maßnahmen nach den §§ 4 und 5 dieses Gesetzes, die zu begründen 

sind. Die Präsidentin oder der Präsident beruft unbeschadet der sonstigen Rege-

lungen der Geschäftsordnung mit Zustimmung des Ältestenrats unverzüglich eine 

Sondersitzung des Abgeordnetenhauses ein, soweit der Senat oder sonstige Stel-

len nach § 2 Satz 2 Maßnahmen nach § 4 ergreifen wollen. Gegenstand der Bera-

tung des Abgeordnetenhauses könne neben den Maßnahmen nach § 4 auch solche 

nach § 5 sowie grundlegende oder vorbereitende Dokumente sein, die in solche 

Maßnahmen münden sollen, insbesondere soweit sie öffentlich zugänglich sind. 

 


